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Allgemeine Verfügungen 
 
 
 

Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

AV des JM vom 10.04.2019 (1431 - III. 4 / Sdb. MiStra 2016) 
 

- JMBl. S. 128 - 
 
 

I. 
 

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
haben die nachstehende Neufassung der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen vereinbart: 
 
 

Anordnung 
 
 
 

über 
 
 

Mitteilungen in Strafsachen 
 
 
 
 
 

(MiStra) 
 
 
 
 
 

in der ab dem 1. Mai 2019 
geltenden Fassung 

vom 1. Februar 2019 
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Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) 

 
 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

1 
Grundsatz 

 
(1) In Strafsachen sind Gerichte und Staatsanwaltschaften nach der gesetzlichen Regelung im 
Zweiten Abschnitt des EGGVG (§§ 12 ff.) zur Mitteilung personenbezogener Daten von Amts we-
gen an öffentliche Stellen für andere Zwecke als die des Strafverfahrens, für die die Daten erhoben 
worden sind, befugt. Verpflichtet sind sie zu Mitteilungen nur, wenn dies im Folgenden angeordnet 
oder in besonderen Vorschriften bestimmt ist. 
 
(2) Wichtige in besonderen Vorschriften enthaltene Mitteilungspflichten werden in dieser Verwal-
tungsvorschrift neben den erst durch diese Verwaltungsvorschrift angeordneten Mitteilungspflich-
ten wiedergegeben. Auf weitere besondere Vorschriften (Mitteilungspflichten und -befugnisse) wird 
im Anhang hingewiesen. 
 
(3) Darüber hinaus ist im Einzelfall eine Mitteilung auch dann zu machen, wenn sie weder in einer 
besonderen Vorschrift noch im Folgenden vorgeschrieben, jedoch rechtlich zulässig und wegen 
eines besonderen öffentlichen Interesses unerlässlich ist, etwa in Fällen des § 17 EGGVG. Die 
Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte. 
 
(4) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für Mitteilungen für Zwecke des Verfahrens, in dem die 
Daten erhoben worden sind, für Mitteilungen an Privatpersonen sowie für Auskünfte und Aktenein-
sicht auf Ersuchen. Die Nummern 11, 32 und 34 bleiben unberührt. 
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2 

Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten 
 
(1) Eine an sich vorgeschriebene Mitteilung unterbleibt im Einzelfall, wenn ihr eine besondere bun-
desrechtliche Verwendungsregelung, insbesondere § 30 AO, § 78 SGB X, oder eine entspre-
chende landesrechtliche Verwendungsregelung entgegensteht. In anderen als den in § 13 Abs. 1 
EGGVG genannten Fällen unterbleibt eine Mitteilung ferner, wenn im Einzelfall für die übermit-
telnde Stelle offensichtlich ist, dass schutzwürdige Interessen Betroffener an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegen (§ 13 Abs. 2 EGGVG). Gesetzlich besonders geregelte Mitteilungspflich-
ten und deren Einschränkungen bleiben von § 13 Abs. 2 EGGVG unberührt. Schließlich unterbleibt 
eine Mitteilung, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen. 
 
(2) Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte. 
 
 

3 
Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen 

 
(1) Die Voraussetzungen von Auskunft (auf Antrag) und Unterrichtung (von Amts wegen) der Be-
troffenen sind in § 21 EGGVG geregelt. Diesen ist grundsätzlich nur auf schriftlichen Antrag Aus-
kunft über Mitteilungen zu erteilen. Die Unterrichtung von Amts wegen ist dann veranlasst, wenn 
von einer Mitteilung Betroffene nicht zugleich Beschuldigte im Verfahren sind oder es sich um eine 
Mitteilung nach Nummer 1 Abs. 3 handelt. 
 
(2) Auf die Beschränkungen in § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG wird hingewiesen. Die Entscheidung, 
dass Auskunft oder Unterrichtung unterbleiben, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältin-
nen oder Staatsanwälte. 
 
(3) Die Form der Auskunftserteilung und Unterrichtung unterliegt pflichtgemäßem Ermessen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, Betroffenen einen Abdruck der Mitteilung zu übersenden. Von der 
Beifügung der Schriftstücke (etwa Urteile), die Betroffenen schon übermittelt worden sind, kann ab-
gesehen werden. 
 
(4) Eine nach § 21 Abs. 4 EGGVG unterbliebene Unterrichtung ist nachzuholen, sobald die Be-
schränkungen entfallen sind. 
 
 

4 
Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen 

 
(1) Mitteilungspflichtige Stelle ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
 

1. die Staatsanwaltschaft für Mitteilungen bis zur Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. das Gericht für Mitteilungen nach der Erhebung der öffentlichen Klage oder der Privat-
klage bis zur Rechtskraft der Entscheidung, 

 
3. die Vollstreckungsbehörde für Mitteilungen nach der Rechtskraft der Entscheidung. 

 
Die oberste Justizbehörde kann, insbesondere aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung, eine 
andere Bestimmung treffen. 
 
(2) Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte ordnen die Mitteilung in den 
Fällen an, in denen dies ausdrücklich bestimmt ist oder in denen sie sich die Anordnung ausdrück-
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lich vorbehalten haben. Auch in anderen Fällen können sie Mitteilungen anordnen. Amtsanwältin-
nen und Amtsanwälte stehen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten gleich. 
 
(3) Im Übrigen ordnen Mitteilungen an 
 

1. bei der Staatsanwaltschaft von der Behördenleitung bestimmte Bedienstete, 
 

2. bei dem Gericht Urkundsbeamtinnen oder Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, 
 

3. bei der Vollstreckungsbehörde Beamtinnen oder Beamte des gehobenen Justizdienstes, 
 
soweit vorgesetzte Stellen nichts anderes bestimmen. Die Durchführung einer angeordneten Mit-
teilung kann einer anderen Justizbehörde überlassen werden; die Verantwortung der anordnenden 
Stelle für die Zulässigkeit der Mitteilung bleibt unberührt. 
 
 

5 
Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der Mitteilung 

 
(1) Die Mitteilungspflichten sind auf der Vorderseite der Akten in geeigneter Form kenntlich zu ma-
chen; dies gilt nicht für die Mitteilungspflicht nach Nummer 11. 
 
(2) Sind Mitteilungen gemacht, ist dies in geeigneter Form zu dokumentieren. In Betracht kommt 
z.B. ein Vermerk. Ein Abdruck der Mitteilungen - ohne etwaige Anlagen - soll zur Dokumentation 
benutzt werden, wenn dies ohne größeren Aufwand möglich ist. 
 
(3) Liegen die Beschränkungen des § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG vor, sind die Kenntlichmachung der 
Mitteilungspflichten und die Dokumentation der Mitteilung in den Handakten oder in sonst geeigne-
ter Weise vorzunehmen. 
 
 

6 
Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen 

 
(1) Der Inhalt und der Zeitpunkt der Mitteilungen richten sich nach den besonderen Vorschriften. 
Neben den mitzuteilenden Daten dürfen weitere Daten unter den Voraussetzungen des § 18 
Abs. 1 EGGVG übermittelt werden. Im Übrigen gelten die folgenden Bestimmungen.  
 
(2) Ist die Einleitung eines Verfahrens mitzuteilen, richtet sich der Inhalt der Mitteilung nach deren 
Zweck und den Umständen des Einzelfalles. Die Mitteilung unterbleibt, solange kein begründeter 
Verdacht vorliegt. 
 
(3) Ist der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls mitzuteilen, sind auch die 
Aufhebung dieser Entscheidungen sowie die Aussetzung des Vollzuges mitzuteilen. Der Haft- oder 
der Unterbringungsbefehl selbst werden grundsätzlich nicht übermittelt. Soll der Erlass eines Haft- 
oder Unterbringungsbefehls vor dessen Vollzug mitgeteilt werden, ist besonders zu prüfen, ob 
Zwecke des Strafverfahrens dem entgegenstehen (Nummer 2 Abs. 1 Satz 4). 
 
(4) Ist die Erhebung der öffentlichen Klage mitzuteilen, sind die Anklageschrift, eine an ihre Stelle 
tretende Antragsschrift nach § 414 Abs. 2 Satz 2 StPO, der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, 
der Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) bzw. der Antrag im verein-
fachten Jugendverfahren (§ 76 JGG) zu übermitteln. Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte kön-
nen im Einzelfall anordnen, dass die Übermittlung des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen 
unterbleibt. 
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(5) Ist das Urteil mitzuteilen, sind die Urteilsformel und die Urteilsgründe zu übermitteln. Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die 
Übermittlung der Urteilsgründe unterbleibt. Mitzuteilen ist auch, ob und von wem ein Rechtsmittel 
gegen das Urteil eingelegt worden ist. 
 
(6) Ist die rechtskräftige Entscheidung (Urteil, Strafbefehl, Gesamtstrafenbeschluss) mitzuteilen, ist 
auch anzugeben, wann sie rechtskräftig geworden ist. Ist mit der rechtskräftigen Entscheidung ein 
Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf eine angefochtene Entscheidung Bezug ge-
nommen, ist auch die angefochtene Entscheidung mitzuteilen; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Ist der Ausgang des Verfahrens mitzuteilen, ist jede das Verfahren endgültig oder - außer in 
den Fällen des § 153a StPO - vorläufig abschließende Entscheidung mit Begründung mitzuteilen, 
insbesondere die Einstellungsverfügung (Ablehnung der Strafverfolgung) der Staatsanwaltschaft, 
der nicht mehr anfechtbare Beschluss, der die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt, die Einstel-
lung des Verfahrens durch gerichtlichen Beschluss und die rechtskräftige Entscheidung. Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die 
Übermittlung der Begründung unterbleibt. 
 
 

7 
Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 20 EGGVG sind Folgemitteilungen notwendig. Absatz  1 
ordnet - eingeschränkt durch Absatz 3 - Folgemitteilungen für den Fall an, dass eine Mitteilung vor 
Beendigung des Verfahrens ergangen, insbesondere eine übermittelte Entscheidung abgeändert 
oder aufgehoben worden ist. Absatz 2 Satz 1 regelt - wiederum eingeschränkt durch Absatz 3 - die 
unverzügliche Berichtigung unrichtiger Daten. Die Entscheidung darüber, dass eine Folgemittei-
lung nach § 20 Abs. 3 EGGVG unterbleibt, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen 
oder Staatsanwälte. 
 
(2) Senden Empfänger Unterlagen zurück, weil sie für ihre Zwecke nicht erforderlich sind, ist si-
cherzustellen, dass sie keine Folgemitteilungen erhalten. Leiten Empfänger Unterlagen gemäß 
§ 19 Abs. 2 Satz 3 EGGVG weiter, sind Folgemitteilungen an die nach ihren Angaben tatsächlich 
zuständige Stelle zu machen. 
 
(3) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, ist der Empfänger zu unterrichten (§ 22 
Abs. 2 Satz 1 EGGVG). Auf § 22 Abs. 2 Satz 2 EGGVG soll er hingewiesen werden. 
 
 

8 
Mitteilungen bei Tateinheit 

 
Ist eine Mitteilung wegen der Art des verletzten Strafgesetzes vorgeschrieben, ist sie auch dann zu 
machen, wenn die Straftat zugleich ein anderes Strafgesetz verletzt und die Strafe diesem ent-
nommen werden muss oder entnommen worden ist. 
 
 

9 
Form der Mitteilungen 

 
(1) Soweit dies möglich und nichts anderes vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen durch Über-
sendung einer Mehrfertigung des mitzuteilenden Schriftstücks bewirkt. Im Übrigen wird die Form 
der Mitteilungen von der übermittelnden Stelle nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. 
 
(2) Ein automatisiertes Verfahren zur Durchführung von Mitteilungen kann eingerichtet werden, 
wenn diese Form der Datenübermittlung - unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
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der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen - wegen der Vielzahl der Übermittlungen 
oder aus anderen Gründen angemessen ist. Der automatisierte Abruf durch die empfangenden 
Stellen ist unzulässig. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die für die übermittelnde Stelle 
gelten, sind zu beachten. 
 
(3) Mehrfertigungen sind nur zu beglaubigen, wenn dies besonders bestimmt ist. 
 
(4) Soweit es nicht der Übersendung einer Mehrfertigung bedarf, sollen Vordrucke oder Muster 
verwendet werden. 
 
(5) Auf der Mitteilung wird vermerkt: 
 

„(Absendende Stelle) ......................., den ...........20.. 
 
 
An 
..................                 - vertraulich zu behandeln - 
 
............... 
 
Zum dortigen Aktenzeichen (falls bekannt):......................  
 
 
Mitteilung nach Nr. ... 
der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen. 
 
Die Mitteilung darf nur im Rahmen der §§ 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 EGGVG verwer-
tet werden, es sei denn, dass eine zweckändernde Nutzung ausdrücklich gesetzlich 
vorgesehen ist. Der Zweck ergibt sich aus der angegebenen Bestimmung der MiStra. 
Sind die übermittelten Daten im Sinne von § 19 Abs. 2 Satz 1 EGGVG nicht erforder-
lich, ist nach § 19 Abs. 2 Satz 2 EGGVG zu verfahren.“ 

 
Die §§ 18, 19 EGGVG sowie die einschlägige Bestimmung des zweiten Teils dieser Verwaltungs-
vorschrift sind der Mitteilung im Wortlaut beizufügen, wenn die Kenntnis der empfangenden Stelle 
nicht vorausgesetzt werden kann. 
 
(6) Die Mitteilung wird - sofern kein automatisiertes Verfahren Anwendung findet - verschlossen 
übersandt. 
 
 

10 
Mitteilungsweg 

 
(1) Die Mitteilungen werden vorbehaltlich besonderer Vorschriften der empfangenden Stelle unmit-
telbar übersandt. Berichtspflichten bleiben unberührt. 
 
(2) Soweit dies nach der Art der zu übermittelnden Daten und der Organisation der empfangenden 
Stelle veranlasst oder im Folgenden ausdrücklich angeordnet ist, trifft die übermittelnde Stelle an-
gemessene Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Mitteilungen unmittelbar die bei der empfan-
genden Stelle funktionell zuständigen Bediensteten erreichen. 
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Zweiter Teil 
Die einzelnen Mitteilungspflichten 

 
 

1. Abschnitt 
Allgemeine Mitteilungspflichten 

 
 

11 
Mitteilungen an die Polizei 

§ 482 StPO 
 
(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, ihr Akten-
zeichen mit. 
 
(2) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, den Aus-
gang des Verfahrens mit. 
 
(3) Die Mitteilung nach Absatz 2 erfolgt 
 

1. in den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 1 BZRG durch Übersendung einer Mehrfertigung der 
Mitteilung an das Bundeszentralregister, 

 
2. im Übrigen grundsätzlich nur durch Übermittlung der Entscheidungsformel (Tenor), der 

entscheidenden Stelle sowie des Datums und der Art der Entscheidung (Urteil, Beschluss, 
Entschließung der Staatsanwaltschaft). 

 
Eine Mehrfertigung des Urteils (ggf. auch der nach § 267 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 StPO in Be-
zug genommenen Abbildungen und Schriftstücke) oder einer mit Gründen versehenen Einstel-
lungsentscheidung kann auf Ersuchen der befassten Polizeibehörde übersandt werden. 
 
(4) Die Mitteilung des Verfahrensausgangs von Amts wegen unterbleibt in Verfahren gegen Unbe-
kannt sowie bei Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die §§ 142, 315 bis 315c StGB fallen. 
Die Befugnis zur Erteilung von Auskünften oder der Gewährung von Akteneinsicht auf Ersuchen 
bleibt hiervon unberührt. 
 
 

12 
Mitteilungen zum Wählerverzeichnis 

§ 13 Abs. 1 Nr. 5 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen deutsche Staatsangehörige sowie gegen Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, ist der zuständigen 
Verwaltungsbehörde die Tatsache der rechtskräftigen Verurteilung (ohne Angabe der rechtlichen 
Bezeichnung der Tat und ohne Angabe der angewendeten Strafvorschriften) mitzuteilen, wenn 
 

1. wegen eines Verbrechens auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erkannt 
worden ist, 

 
2. die Fähigkeit aberkannt worden ist, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffent-

lichen Wahlen zu erlangen, oder 
 

3. das Recht aberkannt worden ist, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim-
men. 
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In den Fällen der Ziffern 2 und 3 ist auch die Zeit mitzuteilen, für die die Aberkennung wirksam ist. 
 
(2) Der zuständigen Verwaltungsbehörde ist eine Mitteilung zu machen, wenn jemand nach § 63 in 
Verbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. In diesen 
Fällen ist auch die Entlassung mitzuteilen. 
 
(3) Die Mitteilungen sind der Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die Verurteilte oder 
der Verurteilte die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehat. Haben Verur-
teilte keine Wohnung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder lässt sich eine solche Woh-
nung nicht feststellen, so sind die Mitteilungen an die Verwaltungsbehörde zu machen, in deren 
Bezirk die Verurteilte oder der Verurteilte die letzte Wohnung, bei mehreren Wohnungen die letzte 
Hauptwohnung gehabt hat. 
 
(4) In den Fällen des Absatz 1 sind auch der Tag des Ablaufs des Verlustes der Amtsfähigkeit, der 
Wählbarkeit und des Wahl- und Stimmrechts sowie die Wiederverleihung dieser Fähigkeiten und 
Rechte mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Empfänger der Erstmitteilung und in den Fällen, in de-
nen eine neue Wohnung aktenkundig ist, an die nunmehr zuständige Verwaltungsbehörde zu rich-
ten. 
 
 

13 
Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle 

§ 479 Abs. 2 Nr. 3 StPO 
 

(1) Ist durch eine Entscheidung des Gerichts oder durch eine Gnadenentscheidung 

1. die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder des Restes einer Freiheitsstrafe, 
2. die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung einer Unterbringung, 
3. ein Berufsverbot, 
4. die Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugendstrafe, 
5. die Vollstreckung eines Strafarrestes oder des Restes eines Strafarrestes zur Bewährung 

ausgesetzt oder 
6. die Strafe oder der Strafarrest nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen 

worden, ist dem Gericht oder der Gnadenbehörde Mitteilung zu machen, sobald Umstände be-
kannt werden, die zu einem Widerruf der Aussetzung oder des Straferlasses oder des Erlasses 
des Strafarrestes führen können. 

(2) Ist durch die Entscheidung eines Gerichts oder kraft Gesetzes Führungsaufsicht eingetreten, so 
ist dem Gericht sowie der Führungsaufsichtsstelle Mitteilung zu machen, sobald Umstände be-
kannt werden, die zu nachträglichen Entscheidungen führen können. 

(2a) Ist eine unter Bewährung stehende Verurteilte bzw. ein unter Bewährung stehender Verurteil-
ter in anderer Sache in Strafhaft genommen worden, so ist der die Bewährungsstrafe vollstrecken-
den Staatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das bis zu diesem Zeitpunkt die Bewährungsaufsicht 
führende Gericht Mitteilung zu machen. Gleiches gilt in den Fällen, in denen Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung vollstreckt werden. 

(3) Ist die Verurteilung zu einer Geldstrafe vorbehalten oder die Entscheidung über die Verhän-
gung einer Jugendstrafe ausgesetzt worden, ist dem Gericht Mitteilung zu machen, sobald Um-
stände bekannt werden, die zur Verurteilung zu der vorbehaltenen Strafe oder zur Verhängung ei-
ner Jugendstrafe führen können. 

(4) Ist Bewährungs- oder Führungsaufsicht angeordnet, ist die Mitteilung in zwei Stücken zu ma-
chen. 
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14 

Ermittlungen über einen Todesfall  
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 EGGVG 

 
(1) Werden in einem Strafverfahren amtliche Ermittlungen über den Tod einer Person durchge-
führt, ist dem Standesamt (§ 28 i.V.m. § 30 Abs. 3 PStG), in dessen Bezirk die Person gestorben 
ist, Mitteilung zu machen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft hierfür zuständig ist. 
 
(2) In der Mitteilung sollen nach Möglichkeit angegeben werden 
 

1. die Vornamen und der Familienname der verstorbenen Person, ihr Geschlecht und Woh-
nort sowie Ort und Tag der Geburt, 

 
2. die Vornamen und der Familienname des Ehegatten bzw. der Ehegattin oder des eingetra-

genen Lebenspartners bzw. der eingetragenen Lebenspartnerin oder die Tatsache, dass 
die verstorbene Person nicht verheiratet oder verpartnert war, 

 
3. Ort, Tag und Stunde des Todes. 

 
(3) Ist der Sterbeort nicht festzustellen, ist die Mitteilung an das Standesamt zu richten, in dessen 
Bezirk die Leiche gefunden worden ist. 
 
 
  

                                            
 Amtl. Anm.: 
 BW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 BY Polizei (Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes vom 8. Juli 2008; 
GVBl. S. 344) 
 BE Polizeibehörde (§ 1 Abs. 4 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land 
Berlin vom 26. März 2013 (GVBl. S. 107) 
 BB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Brandenburgischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Personenstandsgesetzes vom 9. Oktober 2003; GVBl. I/03, S. 270, geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. April 2009; GVBl. I/09, S. 66) 
 HB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 4 Abs. 3 Bremisches Ausführungsgesetz zum Personen-
standsgesetz (BremAGPStG) vom 16. Dezember 2008; Brem.GBl. S. 418) 
 HH Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörde für Inneres und Sport (Ziffer IV der Anordnung zur Durchfüh-
rung des Personenstandsgesetzes vom 3. November 2009; Amtl. Anz. S. 2093) 
 HE Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 MV Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 1 Abs. 4 des Landespersonenstandsausführungsgeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern (LPStAG M-V) vom 1. Dezember 2008; GVOBl. M-V S. 461) 
 NI Staatsanwaltschaft (Nr. 1 des Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 18.12.2008; Nds. MBl. S. 98) 
 NW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Perso-
nenstandsgesetzes (PStVO NRW) vom 16. Dezember 2008; GV. NRW. 2008 S. 859) 
 RP Polizeibehörde, die die amtlichen Ermittlungen führt (§ 3 Abs. 2 der Landesverordnung zur Durchfüh-
rung des Personenstandsgesetzes vom 10. Dezember 2008; GVBl. S. 321) 
 SL Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 6 Abs. 2 der Saarländischen Verordnung zur Ausführung 
des Personenstandsgesetzes vom 4. Dezember 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2012 
(Amtsbl. I S. 127) 
 SN Polizei (§ 4 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Sächs-
AGPStG) vom 11. Dezember 2008; SächsGVBl. 2008, Bl.-Nr. 20, S. 938) 
 ST Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Personen-
standsgesetzes im Land Sachsen-Anhalt (PStG-AG LSA) vom 5. Dezember 2008; GVBl. LSA S. 406) 
 SH Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung) 
 TH Polizei (§ 3 Abs. 3 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Personenstandsgesetz vom 18. Septem-
ber 2008; GVBl. S. 313) 
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2. Abschnitt 
Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht oder berufsrechtli-

chen Aufsicht unterliegen 
 
 

15 
Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis 

§ 115 BBG, § 49 BeamtStG, §§ 46, 71 DRiG 
 

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis stehen, sind mit-
zuteilen 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie gegebenenfalls 

mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 
oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 

 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten auf Grund der Umstände des Einzelfalls erfor-

derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absätzen 1 oder 2 zu 
übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse 
sind. Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gemäß § 170 Abs. 2 
StPO, die Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 

(5) Die Mitteilungen sind an die zuständigen Dienstvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt zu 
richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
(6) Bei Personen im Beamten- oder Richterverhältnis im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Verteidigung sind die Mitteilungen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle 
zu richten an das: 
 

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin 

 
Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind nur die Perso-
nendaten der Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Richter, die zur Ermittlung der zu-
ständigen Stelle erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeich-
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nung, Dienststelle sowie Standort), dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu 
übermitteln. Ist das Beamten- bzw. Richterverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den be-
kannten, zuletzt gültigen Personendaten auch die bekannte Anschrift der entlassenen Beamtinnen 
oder Beamten bzw. Richterinnen oder Richter mitgeteilt werden. 
 
 

16 
Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Beschäftigungsver-

hältnis im öffentlichen Dienst 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG 

 

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder Ausbil-
dungsverhältnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer an-
deren Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen, sind, soweit es um den 
Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
3. die Urteile, 
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen war. 

(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der Tatvorwurf auf 
eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung des Dienstes bzw. des Berufs 
zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit 
oder Befähigung hervorzurufen. 

(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalls sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 

(4) In Strafsachen gegen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis 
stehen, das nicht unter Nummer 15 fällt, ist diese Bestimmung dann anzuwenden, wenn für das 
Rechtsverhältnis im Gesetz auf die Regelungen des Beamtenrechts verwiesen wird. Ist dies nicht 
der Fall, ist nach den Absätzen 1 bis 3 zu verfahren. 

(5) Die Mitteilungen sind an die Leitung der Behörde oder Beschäftigungsstelle oder die Vertretung 
im Amt zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
(6) Bei Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder Ausbildungsverhältnis zu einer 
Dienststelle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung stehen, sind die Mittei-
lungen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle zu richten an das: 
 

Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
Referat V 2.Z 

Niederberg-Kaserne Alte Heerstraße 81 
53757 Sankt Augustin 
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Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Dabei sind nur die Perso-
nendaten der Beschäftigten, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind (Name, Ge-
burtsname, Vorname, Geburtsdatum, Amtsbezeichnung, Dienststelle sowie Standort), dem Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr mitzuteilen. Die übrigen Daten sind zur 
Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist das Arbeitnehmer- oder Aus-
bildungsverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen Personen-
daten auch die bekannte Anschrift der ausgeschiedenen Arbeitnehmerin oder des ausgeschiede-
nen Arbeitnehmers oder des oder der ausgeschiedenen Auszubildenden mitgeteilt werden. 
 
 

17 
Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aller Zweige der Gerichtsbarkeit 
sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, die den Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 
bekleiden, zur Folge haben oder in denen wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten festgesetzt worden ist. 
 
(2) Darüber hinaus sind in Strafsachen wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, mitzuteilen: 
 

1. bei Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richtern in Handels- und Landwirtschaftssachen die Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens und der Ausgang des Verfahrens, 

 
2. bei den übrigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern die Erhebung der öffentlichen 

Klage und der Ausgang des Verfahrens. 
 
(3) Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sind ferner alle rechts-
kräftigen Verurteilungen wegen einer Steuer- oder Monopolstraftat mitzuteilen. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Präsidentin oder den Präsidenten oder an die Direktorin oder den 
Direktor des Gerichts, bei dem die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter tätig ist 
oder tätig werden soll, zu richten. Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern an einem Arbeits-
gericht oder Landesarbeitsgericht sind die Mitteilungen an die oberste Arbeitsbehörde des Lan-
des*, bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern am Bundesarbeitsgericht an das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales zu richten. Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeich-
nen. 
 
 

18 
Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte 

§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2 EGGVG 

(1) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund früherer Dienstverhältnisse als Richterinnen 
oder Richter, Beamtinnen oder Beamte, Soldatinnen oder Soldaten Ansprüche auf Versorgungsbe-
züge oder Altersgeld zustehen oder Versorgungsleistungen gewährt werden, sind mitzuteilen 

1. der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Behörde das rechtskräftige 
Urteil, wenn 

                                            
* Anmerkung: In Baden-Württemberg, der Freien und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Mitteilungen an die oberste Justizbe-
hörde zu richten. 
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a) wegen einer vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangenen vorsätzli-
chen Tat 

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt, 

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten - bei Soldatinnen 
und Soldaten eine Freiheitsstrafe in beliebiger Höhe - nach den Vorschriften 
über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechts-
staats, Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder - soweit sich 
die Tat auf eine Diensthandlung im Hauptamt bezieht - Bestechlichkeit ver-
hängt, 

cc) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt oder 

dd) nur bei Soldatinnen und Soldaten - eine Maßregel der Besserung und 
Sicherung nach den §§ 64, 66 StGB angeordnet 

worden ist oder 

b) wegen einer nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangenen vorsätz-
lichen Tat 

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten nach den Vorschrif-
ten über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 

verhängt worden ist, 

2. der nach den §§ 17, 84 BDG oder den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften oder 
der nach der WDO zuständigen Einleitungsbehörde, wenn die Tat vor Beendigung des 
Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde oder wenn bei einer nach diesem Zeit-
punkt begangenen Tat die besonderen Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 2 
Buchstabe b BDG in Verbindung mit § 77 Abs. 2 BBG oder gemäß den entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften in Verbindung mit § 47 Abs. 2 BeamtStG oder gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 2 WDO in Verbindung mit § 23 Abs. 2 SG vorliegen: 

a) die Erhebung der öffentlichen Klage, 

b) die Urteile, 

c) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a oder b zu 
machen war. 

Nummer 15 Abs. 2 gilt in diesen Fällen entsprechend. 

(2) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund einer früheren Tätigkeit in einem privatrechtli-
chen Arbeitnehmerverhältnis im öffentlichen Dienst oder als Hinterbliebene einer solchen Person 
gegen eine Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes Ansprüche auf Betriebsrenten 
aufgrund einer Pflichtversicherung oder Besitzstandsrenten zustehen, sind der für die Festsetzung 
der Leistungen zuständigen Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, wenn: 

1. wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
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2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

verhängt worden ist. 

(3) In Strafsachen gegen sonstige Personen, denen gegen eine öffentliche Kasse Ansprüche auf 
Leistungen mit Versorgungscharakter zustehen oder denen solche Leistungen gewährt werden, 
sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, in 
denen wegen einer vorsätzlichen Tat, die 

1. vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr verhängt oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
aberkannt worden ist, 

2. nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren verhängt worden ist oder 

3. die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, 
eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verhängt worden ist. 

(4) In Strafsachen gegen Hinterbliebene von Personen im Sinne der Absätze 1 und 3, die An-
spruch auf Versorgungsbezüge oder Hinterbliebenengeld haben oder Versorgungsleistungen er-
halten, sind der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle rechtskräftige Ur-
teile mitzuteilen, wenn: 

1. wegen eines Verbrechens eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, 

Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 

verhängt worden ist. 
 
 

19 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten 

§ 89 Abs. 1 und 3 SG, § 115 BBG 
 
(1) In Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. mit dem Hin-
weis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 

 
Endet das Wehrdienstverhältnis nach der Übermittlung einer Mitteilung, so ist der Empfänger vom 
Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit er hierauf nicht verzich-
tet hat. 
 
(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 
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1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 

oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 
 

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erfor-
derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 

 
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 zu über-
mitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 
 
(5) Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Erlass und Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls schriftlich an die nächsten 
Disziplinarvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt, 

 
2. in allen übrigen Fällen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an das Kom-

mando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin). 
 
Die Mitteilungen sind als "Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Im Falle der Ziffer 2 sind 
nur die Personendaten der Soldatinnen oder Soldaten, die zur Ermittlung der zuständigen Stelle 
erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Dienstgrad, Truppenteil oder 
Dienststelle sowie Standort), dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr mitzuteilen. 
Die übrigen Daten sind zur Weiterleitung in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist 
das Wehrdienstverhältnis zwischenzeitlich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen 
Personendaten auch die bekannte Anschrift der entlassenen Soldatinnen oder Soldaten mitgeteilt 
werden. 
 
 

20 
Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere Berufssoldatinnen und 

Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und Soldaten auf Zeit 
§ 89 Abs. 2 SG 

 
(1) In Strafsachen gegen Berufsoffiziere und -unteroffiziere im Ruhestand, frühere Berufsoffiziere 
und -unteroffiziere und frühere Offiziere und Unteroffiziere auf Zeit sind mitzuteilen 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,  
 

2. die Urteile, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war, wenn der Tatvorwurf 

 
a) die §§ 80 bis 100a, 105, 106, 129, 129a StGB oder § 20 VereinsG betrifft und die Tat 

eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zum Ziel hatte oder 

 
b) auf unwürdiges Verhalten im Sinne des § 23 Abs. 2 Nummer 2 SG schließen lässt 
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und nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegen. In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener 
Straftaten sind Mitteilungen nach dieser Bestimmung nicht zu machen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an das Kom-
mando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin) zu rich-
ten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Es sind nur die Personendaten der Be-
schuldigten mitzuteilen, die für die Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind. Hierzu sollen 
Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, der frühere Dienstgrad und die Anschrift der Be-
schuldigten angegeben werden. Die übrigen Daten sind dem Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

21 
Strafsachen gegen Zivildienstleistende 

§ 45a ZDG, § 115 BBG 
 
(1) In Strafsachen gegen Zivildienstleistende sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf. mit dem 
Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. 

 
Endet das Zivildienstverhältnis nach Übermittlung einer Mitteilung, ist der Empfänger über den 
Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit er hierauf nicht verzich-
tet hat. 
 
(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwaltschaft das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt unberührt. In Verfahren 
wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach Absatz 1 Ziffern 2 bis 4 nur zu ma-
chen, wenn 
 

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr 
oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder 

 
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erfor-

derlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
 
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 zu über-
mitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziffer 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die 
dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an das 
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Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 

50964 Köln 
Telefon: 0221 3673-0 

 
zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
 

22 
Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-rechtlicher Religions-

gesellschaften 
§ 12 Abs. 2, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4 und 6, Abs. 2 EGGVG 

 
(1) Mitteilungen an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sind nur zulässig, so-
fern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen 
sind. 
 
(2) In Strafsachen gegen Geistliche einer Kirche oder gegen Personen, die ein entsprechendes 
Amt bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft bekleiden, sowie gegen Beam-
tinnen und Beamte einer Kirche oder einer Religionsgesellschaft sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. die Urteile, 
 

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 
war. 

 
(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod 
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(4) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absätzen 2 und 3 zu 
übermitteln sind, sollen nur übermittelt werden, wenn die Kenntnis der Daten aufgrund der Um-
stände des Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob disziplinarrechtliche Maßnahmen zu er-
greifen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
Übermittelt werden sollen insbesondere Einstellungsentscheidungen nach § 170 Abs. 2 StPO, 
wenn sie Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Für die in Absatz 2 genannten Personen gelten, wenn sie sich im Ruhestand befinden, die Ab-
sätze 2 bis 4 entsprechend. 
 
(6) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Oberbehörde der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
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23 

Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der 
rechtsberatenden Berufe 

§ 13 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 EGGVG, § 64a Abs. 2 BNotO, § 36 Abs. 2 
BRAO auch in Verbindung mit § 59m Abs. 2, § 207 Abs. 2 Satz 1, § 209 Abs. 1 Satz 3 BRAO, § 4 
Abs. 1, § 34a EuRAG, § 34 Abs. 2 auch in Verbindung mit § 52m Abs. 2 PAO, § 19 Abs. 4, § 21 

Abs. 2 Satz 1 EuPAG, § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 RDG 
 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

- Notarinnen, Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren, 
 

- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, einschließlich der niedergelassenen europäi-
schen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 2 EuRAG, der dienstleis-
tenden europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Sinne von § 25 Eu-
RAG und der niedergelassenen ausländischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
im Sinne von § 206 BRAO, 

 
- Patentanwältinnen und Patentanwälte, einschließlich der niedergelassenen ausländi-

schen Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne von § 20 EuPAG und der dienst-
leistenden europäischen Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne von § 13 Eu-
PAG, 

 
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft oder Pa-

tentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung,  
 

- registrierte Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleister, qualifizierte Personen im 
Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeistände sowie sonstige Rechtsdienstleisterinnen 
und Rechtsdienstleister, gegen die Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 oder §§ 13a, 15b 
RDG oder Mitteilungen nach § 18 Abs. 2 RDG in Verbindung mit § 8d Abs. 1 VwVfG in 
Betracht kommen, 

 
sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. Entscheidungen, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches aufge-
 hoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
4. die Urteile, 

 
5. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 4 zu machen war. 

 
(1a) In Strafsachen gegen Notarinnen außer Dienst (a. D.) und Notare a. D. sind rechtskräftige 
Entscheidungen eines Gerichts mitzuteilen, wenn 
 

1. eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer vorsätzlichen Tat verhängt, 
 

2. eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer vorsätzlichen Tat nach 
den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaats, Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit oder, soweit sich die 
Tat auf eine Diensthandlung im Hauptamt bezieht, Bestechlichkeit verhängt oder 
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3. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt 

 
worden ist. 
 
(2) In besonderen Fällen, namentlich in Verfahren, die die pflichtwidrige Verwendung von Mandan-
tengeldern, einen Parteiverrat, einen Betrug, eine Urkundenfälschung, die unterlassene Heraus-
gabe von Behördenakten oder einen sonstigen Vorwurf, der zu einem Berufs- oder Vertretungsver-
bot oder einer Amtsenthebung führen kann, zum Gegenstand haben, oder wenn im Verfahren 
Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB getroffen werden, sind auch die Einlei-
tung sowie der Ausgang des Ermittlungsverfahrens mitzuteilen. 
 
(3) In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten unterbleibt 
die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere 
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder 
Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richte-
rinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei 
Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist. 
 
(4) Die Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Notarinnen, Notaren, Notarassessorinnen, Notarassessoren, Notarinnen a. D. und No-
taren a. D.: 

  an die Landesjustizverwaltung, die Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlandesge-
  richts, des Landgerichts und der Notarkammer; 
 

2. bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beim Bundesgerichtshof: 
  an das Bundesministerium der Justiz, die Generalbundesanwältin oder den Generalbun-
  desanwalt beim Bundesgerichtshof und die Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichts-
  hof; 
 

3. bei den übrigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemäß Abs. 1 sowie bei Rechts-
beiständen, die Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer sind:  

  an die Generalstaatsanwaltschaft und die Rechtsanwaltskammer; 
 

4. bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung an die gemäß §§ 120, 119 
Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Generalstaatsanwaltschaft und die gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c und 120 
BRAO); 

 
  bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
  rern einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung an die Generalstaatsanwalt
  schaft München (§§ 86, 104, 105 PAO) und die Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 95, 
  97a PAO); 
 

5. bei Patentanwältinnen und Patentanwälten gemäß Absatz 1 - auch als Geschäftsführerin-
nen oder Geschäftsführer einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung - an 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes, die Gene-
ralstaatsanwaltschaft München und die Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 86, 95, 97a, 
104, 105 PAO); 

 
  bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit be-
  schränkter Haftung zusätzlich an die gemäß §§ 120, 119 Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO 
  zuständige Generalstaatsanwaltschaft und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zustän- 
  dige Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c, 120 BRAO); 
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6. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die Gesell-

schafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, Prokuris-
tinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb 
einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die für die 
Rechtsanwaltsgesellschaft zuständige Rechtsanwaltskammer, wenn die Mitteilung ein Be-
rufsverbot betrifft; ist der Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 3 zu unterrichtenden 
Stellen identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich; 

 
7. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die Gesell-

schafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, Prokuris-
tinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum gesamten Geschäftsbetrieb 
einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung sind, zusätzlich an die Präsiden-
tin oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes (§ 52g Abs. 1, § 52h 
Abs. 3 PAO) und die Patentanwaltskammer (§ 53 Abs. 1, § 97a PAO), wenn die Mitteilung 
ein Berufsverbot betrifft; sind die Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 5 zu unterrich-
tenden Stellen identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich; 

 
8. bei registrierten Rechtsdienstleisterinnen und Rechtsdienstleistern, qualifizierten Personen 

im Sinne von § 12 Abs. 4 RDG, Rechtsbeiständen sowie sonstigen Rechtsdienstleisterin-
nen und Rechtsdienstleistern: 

  an die auf der Grundlage von § 19 RDG nach Landesrecht zuständige Stelle. 
 
Die Mitteilungen sind als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
 

24 
Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens und Sachverstän-

dige 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7, Abs. 2 EGGVG, § 36a Abs. 3 Nr. 2, § 65 Abs. 2, § 130 

Abs. 1 WiPrO, § 10 Abs. 2 StBerG, § 15 BewachV 
 
(1) In Strafsachen gegen 
 

- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer,  
 

- vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer, 
 

- Steuerberaterinnen und Steuerberater, 
 

- Steuerbevollmächtigte,  
 

- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner einer  

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
 
Steuerberatungsgesellschaft oder  
 
Buchprüfungsgesellschaft,  
 

- Dispacheurinnen und Dispacheure,  
 

- Markscheiderinnen und Markscheider,  
 

- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure,  
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- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und 

gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Un-
ternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der Börse handeln (Bör-
senhändler), 

 
- öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie 

allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ferner öffentlich bestellte und ver-
eidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen und Übersetzer, 

 
- Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, soweit diese in einer von 

einer Berufskammer geführten Liste eingetragen sind, sowie 
 

- Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und 
gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines Bewachungsunternehmens (Bewacherinnen und Be-
wacher, §§ 31, 34a GewO) und Personen, die für ein solches Unternehmen Bewachungs-
aufgaben durchführen (Wachpersonen), 

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
des Berufs zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuver-
lässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches auf-
gehoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 

war. 
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) In Strafsachen gegen amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüferinnen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr gelten die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass sich die Mitteilungspflicht 
auch auf die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a StPO oder die Sicherstellung, 
Inverwahrnahme oder Beschlagnahme des Führerscheins gemäß § 94 StPO erstreckt. Gleiches 
gilt für Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure von amtlich anerkannten Überwachungsorganisatio-
nen, die mit der Durchführung von Untersuchungen betraut sind (Anl. VIII b zur StVZO). 
 
(4) Die Mitteilungen sind zu richten an 
 

1. die zuständige Landesbehörde in Fällen, in denen eine rechtskräftige Entscheidung ein Be-
rufsverbot anordnet oder den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur 
Folge hat, 
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2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besteht, 

 
3. die für die Bestellung zuständige Behörde oder Stelle (Kammer) in Strafsachen gegen öf-

fentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte sowie 
allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, öffentlich bestellte und vereidigte 
sowie ermächtigte Übersetzerinnen und Übersetzer, 

 
4. die für die Aufsicht über Dispacheurinnen und Dispacheure, Markschei-derinnen und Mark-

scheider, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, die 
für die amtliche Anerkennung der Sachverständigen und Prüferinnen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr sowie die für die Zustimmung zur Betrauung von Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieuren jeweils zuständige Stelle,  

 
5. die Geschäftsführung der Börse in Strafsachen gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsfüh-

rerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber ei-
nes zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmens und Personen, die für 
ein solches Unternehmen an der Börse handeln (Börsenhändler),  

 
6. die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die oder der für die Einleitung 

des berufsgerichtlichen Verfahrens zuständig ist (§§ 84, 130 Abs. 1 WiPrO, § 113 StBerG), 
in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfe-
rinnen und vereidigte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbe-
vollmächtigte, gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, per-
sönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner ei-
ner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft oder Buchprüfungsge-
sellschaft, 

 
7. die Behörde, die die Berechtigung erteilt hat oder für die Untersagung der Berufs- oder Ge-

werbeausübung zuständig ist, in Strafsachen gegen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines 
Bewachungsunternehmens (Bewacherinnen und Bewacher, §§ 31, 34a GewO) und Perso-
nen, die für ein solches Unternehmen Bewachungsaufgaben durchführen (Wachpersonen), 

 
8. in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer die Abschlussprüferauf-

sichtsstelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Uhlandstraße 88 - 90, 
10717 Berlin. 

 
 

25 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von 

Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten 
§ 60a Abs. 1, Abs. 1a KWG, § 34 ZAG 

 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter 
von Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie gegen Inhaberinnen 
und Inhaber bedeutender Beteiligungen an solchen Instituten oder deren gesetzliche Vertreterin-
nen und Vertreter oder in den Fällen des § 60a Abs. 1 KWG auch deren persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Strafta-
ten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonsti-
gen wirtschaftlichen Unternehmung, sind der 
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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bankenaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 

53117 Bonn 
 
mitzuteilen 
 
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in Strafsachen, die eine 
 Straftat nach § 54 KWG oder § 31 ZAG zum Gegenstand haben, bereits die Einleitung des 
 Ermittlungsverfahrens, 
 
2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine Mitteilung nach 
 den Ziffern 1 oder 2 zu machen war.  
 
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.  
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1 Ziffern 1 
und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden 
Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geboten sind. 
 
 

25a 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäf-

ten beteiligte Personen 
§ 122 Abs. 1, 2 und 4 WpHG 

 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten nach § 119 WpHG teilt die Staatsanwaltschaft die Einleitung 
des Ermittlungsverfahrens, die Anklageschrift bzw. den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
die Einstellung des Ermittlungsverfahrens der 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24-28 
60439 Frankfurt 

 
mit. Das Gericht teilt in diesen Verfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den 
Termin zur Hauptverhandlung und die Entscheidung, mit der das Verfahren abgeschlossen wird, 
mit. 
 
(2) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter 
von Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter 
oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Straftaten zum Nachteil 
von Kundinnen und Kunden bei oder im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens, ferner in Strafsachen, die Straftaten nach § 119 WpHG zum Gegenstand 
haben, sind im Fall der Erhebung der öffentlichen Klage der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht 
 
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 
2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
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3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung 
 
zu übermitteln. Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung 
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 
 
(3) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 2 Nummer 1 und 2 be-
stimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle unver-
züglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht geboten sind. 
 
 

25b 
Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungsunterneh-

men oder Pensionsfonds und sonstige daran beteiligte Personen 
§ 334 Abs. 1, 2, 2a und 3 VAG 

 
(1) In Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen 
oder Pensionsfonds sowie Inhaberinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an Versiche-
rungsunternehmen oder Pensionsfonds oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder 
persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufspflich-
ten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder 
dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ferner in Strafverfahren, die Straftaten 
nach § 331 VAG zum Gegenstand haben, sind - und zwar auch, wenn eine Landesbehörde die 
Aufsicht ausübt - der 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

 
mitzuteilen 
 

1. in Strafsachen, die eine Straftat nach § 331 Abs. 1 und 2 Nummer 1 VAG zum Gegenstand 
haben, die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, 

 
2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,  

 
3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, wenn diesem nicht umgehend entsprochen wird, 

und 
 

4. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung. 
 
Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.  
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Abs. 1 Satz 1 Ziffern 2 und 
3 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle un-
verzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht geboten sind. 
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25c 

Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter von Verwaltungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesell-

schaften und Verwahrstellen 
§ 341 Abs. 1, Abs. 2 KAGB 

 

(1) In Strafsachen gegen bedeutend beteiligte Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und 
Geschäftsleiter oder Mitglieder der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Verwaltungsgesell-
schaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften oder Verwahrstellen oder deren jeweilige 
gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammen-
hang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unter-
nehmung sind der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Wertpapieraufsicht 

Marie-Curie-Straße 24 - 28 
60439 Frankfurt am Main 

mitzuteilen 

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in Strafsachen, die eine 
Straftat nach § 339 KAGB zum Gegenstand haben, bereits die Einleitung des Ermittlungs-
verfahrens, 

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, 
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine Mitteilung nach 

den Ziffern 1 oder 2 zu machen war. 

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hinweis 
auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. 

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 
und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden 
Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht geboten sind. 
 
 

26 
Strafsachen gegen Angehörige der Heilberufe 

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen  
 

- Ärztinnen und Ärzte,  
 

- Zahnärztinnen und Zahnärzte,   
 

- Tierärztinnen und Tierärzte, 
 

- Apothekerinnen und Apotheker, 
 

- Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten, 
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- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten,  

 
- Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker,  

 
- Hebammen und Entbindungspfleger  

 
- Altenpflegerinnen/Altenpfleger, 

 
- Diätassistentinnen/Diätassistenten, 

 
- Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten, 

 
- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ger,  
 

- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Gesundheits- und Krankenpfleger,  
 

- Logopädinnen/Logopäden, 
 

- Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen/Masseure und medizinische Ba-
demeister, 

 
- Orthoptistinnen/Orthoptisten, 

 
- Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten, 

 
- Podologinnen/Podologen, 

 
- Rettungsassistentinnen/Rettungsassistenten,  

 
- Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitäter, 

 
- Technische Assistentinnen und Assistenten in der Medizin (Medizinisch-technische 

Assistentinnen/Assistenten für Funktionsdiagnostik; Medizinisch-technische Labora-
toriumsassistentinnen/Laboratoriumsassistenten; Medizinisch - technische Radiolo-
gieassistentinnen/Radiologieassistenten; veterinärmedizinisch-technische Assisten-
tinnen/Assistenten), 

 
- Pharmazeutisch-technische Assistentinnen/Assistenten,  

 
- Angehörige der landesrechtlich geregelten Pflege- und Gesundheitsfachberufe 

(zum Beispiel Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelferin-
nen und Krankenpflegehelfer oder Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter) 

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zu-
verlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein solches 
aufgehoben worden ist, 

 
3. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
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4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu machen 
war. 

 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind zu richten an 
 

1. die zuständige Behörde und 
 

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besteht. 

 
Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 
 
 

27 
Strafsachen gegen an Schulen, Hochschulen, Kinderheimen, Kindertagesstätten und ver-

gleichbaren Einrichtungen tätige Personen 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

1. Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professorinnen und au-
ßerplanmäßige Professoren, Gastprofessorinnen und Gastprofessoren, Privatdozentinnen 
und Privatdozenten, Gastdozentinnen und Gastdozenten, Lehrbeauftragte an Hochschulen 
und Berufsakademien,  

 
2. Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer und andere Personen, die an 

Schulen tätig sind, 
 

3. Leiterinnen und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher und andere Personen, die in Kinderhei-
men, Kindertagesstätten, Kindergärten oder ähnlichen Einrichtungen tätig sind, 

 
gilt Nummer 16 Abs. 1 bis 3 entsprechend, wenn sie entweder an Hochschulen, Berufsakademien 
oder Schulen in freier Trägerschaft oder einer privaten Einrichtung der in Ziffer 3 genannten Art o-
der - ohne in einem Arbeitnehmer- oder Beamtenverhältnis zu stehen - an öffentlichen Hochschu-
len oder öffentlichen Schulen oder an einer der in Ziffer 3 genannten öffentlichen Einrichtungen tä-
tig sind. 
 
(2) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde zu richten und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
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28 

Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten-, Behin-
derten- und Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werkstät-
ten angegliedert sind, sowie Tagesförderstätten  

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen Betreiberinnen oder Betreiber, Vertretungsberechtigte juristischer Perso-
nen als Betreiber, Leiterinnen oder Leiter von sowie Pflegedienstleiterinnen oder Pflegedienstleiter 
und andere pflegerisch oder betreuerisch tätige Beschäftigte in 
 

- Einrichtungen im Sinne der landesrechtlichen Vorschriften zum Heimrecht, 
 

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werk-
stätten angegliedert sind sowie Tagesförderstätten und vergleichbaren Angeboten der Be-
hindertenhilfe, 

 
- ambulanten Pflegediensten nach SGB V und SGB XI und 

 
- Diensten der Eingliederungshilfe nach SGB IX und SGB XII  

 
sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung 
der Tätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Zu-
verlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,  
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war. 

 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tä-
tigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind unter Nennung der Beschäftigungsstelle an die für die jeweilige Einrich-
tung zuständige Aufsichtsbehörde und an die zuständige oberste Landesbehörde zu richten und 
als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 
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29 

Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht oder be-
rufsrechtlichen Aufsicht unterliegen 

§ 17 Nr. 3 und 4 EGGVG, § 115 Abs. 4 BBG, § 49 Abs. 4 BeamtStG, §§ 46, 71 DRiG, § 89 Abs. 1 
SG, § 45a Abs. 1 ZDG, § 64a Abs. 2 BNotO, § 36 Abs. 2 auch in Verbindung mit § 59m Abs. 2, 
§ 207 Abs. 2 Satz 1, § 209 Abs. 1 Satz 3, BRAO, § 4 Abs. 1, § 34a EuRAG, § 34 Abs. 2 auch in 
Verbindung mit § 52m Abs. 2 PAO, § 19 Abs. 4, § 21 Abs. 2 Satz 1 EuPAG, § 154b Abs. 2, § 18 

Abs. 1 Satz 3 und 4 RDG, § 122 Abs. 5 WpHG, §§ 36a Abs. 3 Nr. 2, 84a Abs. 2, 130 Abs. 1 
WiPrO, § 10 Abs. 2 StBerG, § 15 BewachV, § 60a Abs. 2 KWG, § 34 Satz 2 ZAG, § 341 Abs. 3 

KAGB, § 334 VAG 
 

 
(1) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
für dienst-, disziplinar-, standes- oder berufsrechtliche Maßnahmen gegen eine der nachfolgend 
genannten Personen oder für aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen deren Geschäftsbetrieb erfor-
derlich ist:  
 
 1.  Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 15) 
 
 2. Versorgungsberechtigte, Alters- und Hinterbliebenengeldberechtigte (Nummer 18) 
 
 3.  Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (Nummer 19) 
 
 4.  Zivildienstleistende (Nummer 21) 
 
 5.  Notarinnen und Notare sowie Angehörige der rechtsberatenden Berufe  

 (Nummer 23) 
 
 6.  Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und verei-

 digte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollmäch-
 tigte, Bewacherinnen und Bewacher sowie Wachpersonen (Nummer 24) 

 
 7.  Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Kredit-, 

  Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Instituten (Nummer 25) 
 
 8.  Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Wertpa-

 pierdienstleistungsunternehmen und sonstige an Wertpapierdienstleistungsgeschäf-
 ten beteiligte Personen (Nummer 25a) 

 
 9.  Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen oder  

 Pensionsfonds und sonstige daran beteiligte Personen (Nummer 25b) 
 
 10.  Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Verwal-

 tungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesellschaften und Verwahr- 
 stellen (Nummer 25c) 

 
 11.  Angehörige der Heil- und Gesundheitsfachberufe (Nummer 26) 
 
 12. Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten-, Behinderten- und 

 Pflegeeinrichtungen, betreuten Wohnformen, ambulanten Pflegediensten und Werk-
 stätten für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen oder Gruppen, die den Werk-
 stätten angegliedert sind, sowie Tagesförderstätten (Nummer 28). 

 



Justizministerialblatt NRW 2019 Nr. 8 
 

159 

 

Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch, wenn diese Anlass zur Prüfung bietet, ob Maßnah-
men der genannten Art zu ergreifen sind. 
 
(2) Mitteilungen unterbleiben, soweit für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Übermittlung das öffentliche Interesse 
überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Stellen zu richten, die in den in Abs. 1 genannten Bestimmungen 
aufgeführt sind, und als "Vertrauliche Personalsache" zu kennzeichnen. 
 
 

3. Abschnitt 
Sonstige Mitteilungen wegen der 

persönlichen Verhältnisse der Betroffenen 
 

30 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehrenzeichen 

§ 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
 
(1) Ergibt sich aus einem Strafurteil, dass die oder der Verurteilte Inhaberin oder Inhaber von Ti-
teln, Orden oder Ehrenzeichen ist, die nach dem 8. Mai 1945 verliehen worden sind, so sind 
rechtskräftige Verurteilungen mitzuteilen, in denen erkannt ist 
 

1. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens, 
 

2. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer vorsätzlichen Tat, 
die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates, Landesverrat oder Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, 

 
3. auf Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden. 

 
(2) Die Mitteilungen sind zu richten 
 

1. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einer Stelle innerhalb des Geltungsbereichs 
des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen worden sind, an die oder den 
Verleihungsberechtigten, 

 
2. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einem ausländischen Staatsoberhaupt, einer 

ausländischen Regierung oder einer anderen Stelle außerhalb des Geltungsbereichs des 
Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen worden sind, an das Bundesprä-
sidialamt. 

 
Die Mitteilung umfasst den Urteilstenor sowie den verliehenen Titel oder die verliehene Auszeich-
nung. 
 
 

31 
Mitteilungen an das Betreuungsgericht und an das Familiengericht 

§ 22a FamFG, § 70 Satz 1 JGG 
 
(1) Werden in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen bekannt, 
die Maßnahmen des Betreuungs- oder des Familiengerichts erfordern können, so sind diesen die 
Tatsachen mitzuteilen, soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige 
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Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung das Schutzbedürfnis von Minder-
jährigen oder Betreuten oder das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. 
 
(2) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

32 
Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen 

gegen Jugendliche und Heranwachsende 
§§ 38, 50, 70 Satz 1, §§ 72a, 107, 109 Abs. 1 JGG 

 
In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind der Jugendgerichtshilfe mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. vorläufige Anordnungen über die Erziehung, 
 

3. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls sowie die Unterbrin-
gung zur Beobachtung, 

 
4. die Erhebung der öffentlichen Klage, 

 
5. Ort und Zeit der Hauptverhandlung, 

 
6. die Urteile, 

 
7. der Ausgang des Verfahrens, 

 
8. der Name und die Anschrift der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers, 

 
9. die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf Weisungen oder Auflagen beziehen oder 

eine Aussetzung der Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugend-
strafe zur Bewährung, eine Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe oder die Füh-
rungsaufsicht betreffen. 

 
 

33 
Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende 

§ 70 Satz 1, § 109 Abs. 1 JGG 
 
(1) In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind Mitteilungen an die Schule nur in 
geeigneten Fällen zu machen. Es wird in der Regel genügen, die Schule von dem Ausgang des 
Verfahrens zu unterrichten. Die Einleitung des Verfahrens oder die Erhebung der öffentlichen 
Klage wird mitzuteilen sein, wenn aus Gründen der Schulordnung, insbesondere zur Wahrung ei-
nes geordneten Schulbetriebs oder zum Schutz anderer Schülerinnen oder Schüler, sofortige 
Maßnahmen geboten sein können. 
 
(2) Die Mitteilungen sind an die Leiterin oder den Leiter der Schule oder die Vertretung im Amt zu 
richten. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
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34 

Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche 
§§ 67, 43 Abs. 1 JGG, Artikel 104 Abs. 4 GG 

 
(1) Sind in Strafsachen gegen Jugendliche durch verfahrensrechtliche Bestimmungen Mitteilungen 
an die Beschuldigten vorgeschrieben, so sind diese auch zu richten an 
 

1. die Erziehungsberechtigten, 
 

2. die gesetzlichen Vertreterinnen und gesetzlichen Vertreter, 
 

3. die Verfahrenspflegerin oder den Verfahrenspfleger. 
 
(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen werden ferner benachrichtigt von 
 

1. der Einleitung des Verfahrens 
 

2. der Verhaftung, Verwahrung oder Unterbringung. 
 
Die Mitteilungen nach Satz 1 Ziffer 1 können bei Geringfügigkeit der Verfehlung unterbleiben. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.  
 
 

35 
Mitteilungen zum Schutz von Minderjährigen 

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, § 17 Nr. 5 EGGVG 
 
(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – Tatsachen bekannt, 
deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung 
von Minderjährigen erforderlich ist, sind diese der zuständigen öffentlichen Stelle mitzuteilen. 
 
(2) Mitteilungen erhalten insbesondere 
 
 1.  das Jugendamt und das Familiengericht, wenn gegen Minderjährige eine Straftat 

 gegen die sexuelle Selbstbestimmung (Dreizehnter Abschnitt des Besonderen Teils 
 des StGB) oder nach den §§ 171, 225, 232 bis 233a StGB begangen oder versucht 
 worden ist, 

 
 2.  die zuständige Aufsichtsbehörde für betriebserlaubnispflichtige Kinder- oder Ju-

 gendeinrichtungen nach § 45 SGB VIII, wenn der Schutz von Minderjährigen deren 
 Unterrichtung erfordert, 

 
 3.  das Jugendamt und die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, wenn eine Verur-

 teilung wegen Zuwiderhandlungen gegen §§ 27, 28 JuSchG ausgesprochen worden 
 ist, 

 
 4.  das Familiengericht, wenn familiengerichtliche Maßnahmen nach § 1666 BGB oder 

 die Anordnung einer Vormundschaft (Pflegschaft) notwendig erscheinen, 
 
 5.  die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, das Landesjugendamt sowie die 

 sonst zuständigen Stellen, wenn der Schutz von Minderjährigen die Unterrichtung 
 dieser Stellen erfordert (vgl. §§ 28, 29, 32 BBiG, §§ 22, 22a, 23 HwO, §§ 25, 27 
 JArbSchG), 
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 6.  das Jugendamt in sonstigen Fällen, wenn sein Tätigwerden zur Abwendung einer 
 erheblichen Gefährdung von Minderjährigen erforderlich erscheint. 

 
(3) In Strafsachen gegen einen Elternteil wegen einer an seinem minderjährigen Kind begangenen 
rechtswidrigen Tat ist die Erhebung der öffentlichen Klage oder die Einstellung des Verfahrens we-
gen Schuldunfähigkeit dem Familiengericht und dem Jugendamt mitzuteilen. 
 
(4) In Strafsachen, die eine erhebliche Gefährdung von Minderjährigen erkennen lassen, sowie in 
Jugendschutzsachen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 GVG) werden dem Jugendamt Ort und Zeit der Haupt-
verhandlung mitgeteilt. 
 
(5) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

36 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber 

einer waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Berechtigung 
sowie über sonstige nach dem WaffG oder SprengG berechtigte Personen 

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen gegen  
 

1. Inhaberinnen und Inhaber 
 

a) einer Erlaubnis, Bescheinigung oder Ausnahmebewilligung nach dem Waffengesetz, 
 

b) einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis nach § 7 oder § 27 SprengG oder eines Befähi-
gungsscheins nach § 20 SprengG, 

 
2. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 

Zweigstelle zur Waffenherstellung oder zum Waffenhandel beauftragte Person oder 
 

3. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 
Zweigstelle zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen beauftragte Per-
son 

 
sind Mitteilungen über Verfahren zu machen, die zum Gegenstand haben 
 
a) eine vorsätzliche Straftat, 
 
b) eine gemeingefährliche fahrlässige Straftat, 
 
c) eine im Zustand der Trunkenheit oder unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel be-
 gangene Straftat, wenn die Täterin oder der Täter bereits mindestens einmal wegen einer 
 solchen Tat verurteilt worden ist, 
 
d) eine fahrlässige Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder 
 Sprengstoff, 
 
e) eine Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, 
 dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz. 
 
(2) In den Fällen des Absatz 1 sind mitzuteilen 
 

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 
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2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war, 

 
4. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 

Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 
 
(3) Werden sonst in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - Tatsachen be-
kannt, sind diese mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 
für waffen- oder sprengstoffrechtliche Maßnahmen erforderlich ist. Dies gilt insbesondere in Straf-
sachen nach Absatz 1 gegen eine Person, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses eine Schuss-
waffe nach den Weisungen der Inhaberin oder des Inhabers eines Waffenscheins zu führen hat. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung 
ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung der Berechtigung zuständige Behörde zu richten: 
 

1. im Falle des Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2, soweit die Person, die die Erlaub-
nis innehat, ein Gewerbe oder eine wirtschaftliche Unternehmung nach § 21 WaffG be-
treibt: an die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche Hauptniederlassung befindet; 
fehlt eine gewerbliche Niederlassung, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach  
Ziffer 5, 

 
2. im Falle einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 WaffG: an die Behörde, in deren 

Bezirk die Veranstaltung stattfinden soll, 
 

3. im Falle einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 5 oder § 27 Abs. 1 WaffG: an die Behörde, in de-
ren Bezirk geschossen werden soll, 

 
4. im Falle einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG: an die sachlich und örtlich zustän-

dige Behörde, 
 

5. in den übrigen Fällen einer waffenrechtlichen Berechtigung: an die Behörde, in deren Be-
zirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen, bei Fehlen eines solchen ihren jeweiligen 
Aufenthaltsort hat, 

 
6. im Falle des Absatz 1 Ziffer 3 oder einer Erlaubnis nach § 7 SprengG: an die Behörde, in 

deren Bezirk sich die Hauptniederlassung befindet; bezieht sich die Erlaubnis nur auf eine 
Zweigniederlassung, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem Ort dieser Niederlassung; 
fehlt eine Niederlassung, so richtet sich die Zuständigkeit nach § 36 Abs. 2 SprengG, 

 
7. im Falle eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG: an die sachlich und örtlich zu-

ständige Behörde, 
 

8. im Falle einer Erlaubnis nach § 27 SprengG: an die Behörde, in deren Bezirk die be-
troffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. 

 
 

36a 
Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Gründen 

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen wegen 
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1. unbefugten Erwerbs von Schusswaffen oder Munition, unbefugten Führens von Schuss-
waffen oder unbefugter Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Schusswaffen oder über 
in Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichnete Gegenstände, 

 
2. einer mit oder im Zusammenhang mit Schusswaffen, Munition oder in Abschnitt 1 der An-

lage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichneten Gegenständen begangenen Straftat, 
 

3. unbefugten Umgangs oder Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen oder 
 

4. einer mit oder im Zusammenhang mit solchen Stoffen begangenen Straftat 
 
sind mitzuteilen 
 

a) die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

b) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a zu machen war, 
 

c) die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 

 
(2) In den Fällen des Absatz 1 Ziffern 2 und 4 ordnen die Mitteilung Richterinnen 
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde zu richten, in deren Bereich die Betroffenen 
eine Wohnung haben. 
 

37 
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und 

gegen Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben 
§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen Personen, die 
einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben, sind Mitteilungen zu machen über 
Verfahren wegen 
 

1. eines Verbrechens, 
 

2. einer vorsätzlichen Straftat gegen das Leben, die Gesundheit oder die persönliche Frei-
heit, einer der in § 181b StGB genannten Straftaten, Land- oder Hausfriedensbruchs, Wi-
derstandes gegen die Staatsgewalt, einer gemeingefährlichen Straftat, einer Straftat ge-
gen das Eigentum oder das Vermögen oder einer Wilderei, 

 
3. einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen, Munition oder 

Sprengstoff, 
 

4. einer Straftat nach jagd-, tierschutz- oder naturschutzrechtlichen Vorschriften, dem Waf-
fengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder dem Sprengstoffgesetz. 

 
(2) Mitzuteilen sind 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war, 
 

3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu einer 
Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält. 
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(3) In sonstigen Strafsachen gegen eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist die rechtskräf-
tige Entscheidung mitzuteilen, wenn 
 

1. Führungsaufsicht angeordnet ist oder kraft Gesetzes eintritt, 
 

2. eine Entziehung des Jagdscheins, eine Sperrfrist zur Erteilung des Jagdscheins oder ein 
Verbot der Jagdausübung angeordnet worden ist. 

 
(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung des Jagdscheins zuständige Behörde zu richten. 
 
(5) Die Pflicht zur Mitteilung nach Nummer 36 bleibt unberührt. 
 
 

38 
Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis oder Genehmi-

gung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz berechtigte Personen 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen 
 

1. Inhaberinnen und Inhaber 
 

a) einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal, die Ausbildung von Luftfahrerinnen und 
Luftfahrern, das Flugsicherungspersonal oder die Ausbildung von Flugsicherungsper-
sonal oder 

 
b) einer Genehmigung für Luftfahrtunternehmen oder 

 
2. eine für die Leitung eines Luftfahrtunternehmens oder einer Luftfahrerschule verantwortli-

che Person 
 
ist die rechtskräftige Verurteilung mitzuteilen, die ein Verbrechen zum Gegenstand hat oder in der 
wegen eines Vergehens nach §§ 142, 222, 315 bis 316, 323a StGB oder nach §§ 59, 60, 62 
LuftVG auf Strafe erkannt worden ist. 
 
(2) In Strafsachen gegen eine in Absatz 1 bezeichnete Person ist ferner die rechtskräftige Verurtei-
lung mitzuteilen, in der wegen eines Vergehens auf Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
erkannt worden ist. 
 
(3) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis die Annahme rechtfertigt, dass jemand für eine 
Tätigkeit als Luftfahrt- oder Flugsicherungspersonal, für die Ausbildung von Luftfahrt- oder Flugsi-
cherungspersonal oder für die Tätigkeit als Luftfahrtunternehmerin oder -unternehmer oder als 
eine für ein Luftfahrtunternehmen oder eine Luftfahrerschule verantwortliche Person ungeeignet 
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mittei-
lung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Mitteilungen über Inhaberinnen oder Inhaber einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal sind an 
das 

Luftfahrt-Bundesamt 
Postfach 30 54 

38020 Braunschweig, 
 

sonstige Mitteilungen sind an die für die Erteilung der luftrechtlichen Erlaubnis oder Genehmigung 
zuständige Stelle zu richten. 
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39 

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen 
und gegen Gewerbetreibende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der VO 1071/2009 sowie 
Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen Personenver-

kehrs, der Seilbahnen und der Eisenbahnen 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2 EGGVG, § 52 FahrlG 

 
(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und gegen Gewerbetrei-
bende, Verkehrsleiter im Sinne von Artikel 4 der VO 1071/2009 sowie Betriebsleiterinnen und Be-
triebsleiter der Schienenbahnen des öffentlichen Personenverkehrs, der Seilbahnen und der Eisen-
bahnen sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass 
Tatsachen, die den Gegenstand des Verfahrens betreffen und auf eine Verletzung von Pflichten 
schließen lassen, die bei der Ausübung des Berufs oder des Gewerbes zu beachten oder in anderer 
Weise geeignet sind, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, den Wi-
derruf, die Rücknahme oder die Einschränkung einer behördlichen Erlaubnis, Genehmigung oder Zu-
lassung zur Ausübung eines Gewerbes oder eines Berufs, zum Führen einer Berufsbezeichnung, die 
Untersagung der gewerblichen Tätigkeit oder der Einstellung, Beschäftigung oder Beaufsichtigung 
von Kindern und Jugendlichen zur Folge haben können.  
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des 
Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach ge-
eignet ist, Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung für die gerade ausgeübte be-
rufliche oder gewerbliche Tätigkeit hervorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, 
durch die der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Eine Mitteilungspflicht besteht ferner, wenn in der Entscheidung 
 

1. die Ausübung des Gewerbes untersagt oder 
 

2. eine Untersagung der Ausübung des Gewerbes ausdrücklich abgelehnt worden ist. 
 
(4) Die Mitteilung - mit Ausnahme der in Abs. 3 Ziffer 1 - ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, die die Berechtigung erteilt hat oder für die Unter-
sagung der Berufs- oder Gewerbeausübung zuständig ist. 
 
 

40 
Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen radioaktiven 

Stoffen verantwortlich befasste Personen 
§ 13 Abs.1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen gegen Personen, die bei der Errichtung, Leitung oder Beaufsichtigung des Be-
triebes von kerntechnischen Anlagen, dem Umgang mit Kernbrennstoffen oder sonstigen radioakti-
ven Stoffen oder der Beförderung oder sonstigen Verwendung solcher Stoffe verantwortlich tätig 
sind, sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, 
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wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine atomrechtliche Genehmigung oder Zulassung, 
die ihnen oder demjenigen erteilt ist, der sie mit seiner Tätigkeit beauftragt hat, widerrufen, zurück-
genommen oder eingeschränkt wird oder dass Maßnahmen der atomrechtlichen Aufsicht getroffen 
werden.  
 
(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen 
Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im 
Sinne des § 11 Abs. 1 Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände 
des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach 
geeignet ist, Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte Tätigkeit her-
vorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verur-
sacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(4) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, welche die Genehmigung 
oder Zulassung erteilt hat oder für die Aufsicht zuständig ist. Wird in der Entscheidung die Aus-
übung einer in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeit untersagt, so ist der dort bezeichneten Be-
hörde die rechtskräftige Entscheidung ohne Gründe mitzuteilen. 
 

 
41 

Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate 
Artikel 42 Wiener Übereinkommen über konsularische 
Beziehungen (BGBl. 1969 II S. 1585), § 16 EGGVG 

 

(1) In Strafsachen gegen 

1. Konsularbeamtinnen und -beamte ausländischer konsularischer Vertretungen, 
2. Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals und Mitglieder des dienstlichen 

Hauspersonals ausländischer konsularischer Vertretungen 

sind mitzuteilen 

a) die Einleitung des Verfahrens, 
b) die Festnahme und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls. 

(2) Wird die Person in Untersuchungshaft genommen oder einstweilig untergebracht, ordnet die 
Richterin oder der Richter, dem die festgenommene Person erstmals vorgeführt wird, die Mitteilung 
an. 
 

(3) Die Mitteilungen sind sofort telefonisch oder durch Telefax an 

1. das Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn, Telefon: 0228 9941040, Telefax: 0228 994105050, 
2. die Staatskanzlei (Senatskanzlei) des Landes, in dem die konsularische Vertretung ihren 

Sitz hat, 
3. die Leiterin oder den Leiter der konsularischen Vertretung, es sei denn, dass sie oder er 

von der Maßnahme selbst betroffen ist, und 
4. das Auswärtige Amt/Referat 703, 11013 Berlin, Telefon: 030 5000-3411, Telefax: 030 

18173402, sofern die Leiterin oder der Leiter der konsularischen Vertretung von der Maß-
nahme betroffen ist, 

zu richten. 
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42 

Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer 
§ 87 Abs. 2, 4, § 88 Abs. 2, 3 AufenthG, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 1 FreizügG/EU, § 74, 

auch in Verbindung mit § 79 AufenthV 

 

(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer (§ 2 Abs. 1 AufenthG) sind unverzüglich 
mitzuteilen 

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften, 
2. der Ausgang des Verfahrens, 
3. der Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung, 
4. der Widerruf der Zurückstellung der Strafvollstreckung. 

Die Mitteilung nach Ziffer 1 kann unterbleiben, wenn in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits 
durch die Polizei erfolgt ist. 

(2) Wird in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - 

1. der Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers, wenn weder ein erforderlicher Auf-
enthaltstitel erteilt noch die Abschiebung ausgesetzt ist, 

2. der Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung, 
3. die unberechtigte Inanspruchnahme oder Beantragung von Sozialleistungen durch eine 

Ausländerin oder einen Ausländer, für sich selbst, ihre oder seine Familienangehörigen o-
der für sonstige Haushaltsangehörige in den Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 oder 
Satz 4 SGB II oder in den Fällen des § 23 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2, 3 oder 4, Satz 3, 6 o-
der 7 SGB XII oder 

4. ein sonstiger Ausweisungsgrund 

bekannt, so ist dies unverzüglich mitzuteilen. Satz 1 findet keine Anwendung auf Ausländerinnen 
und Ausländer, deren Rechtsstellung durch das Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Uni-
onsbürgern geregelt ist. Bei diesen sind sonstige Tatsachen dann mitzuteilen, wenn die Vorausset-
zungen des § 5 Abs. 5 oder § 6 Abs. 1 FreizügG/EU vorliegen können. Die Mitteilung kann unter-
bleiben, wenn in den Akten dokumentiert ist, dass sie bereits durch andere Stellen erfolgt ist. 

(3) Bei den Mitteilungen sind, soweit bekannt, jeweils folgende Daten mit anzugeben: 

1. Familiennamen, 
2. Geburtsnamen, 
3. Vornamen, 
4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt, 
5. Staatsangehörigkeiten, 
6. Anschrift. 

(4) Personenbezogene Daten, die von einer Ärztin, einem Arzt oder einer der in § 203 Abs. 1 Num-
mer 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 StGB bezeichneten Personen in Strafverfahren zugänglich gemacht 
worden sind, dürfen übermittelt werden, 

1. wenn die Ausländerin oder der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und beson-
dere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von der 
Ausländerin oder dem Ausländer nicht eingehalten werden oder 

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 55 Abs. 2 Nummer 4 Auf-
enthG bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. 



Justizministerialblatt NRW 2019 Nr. 8 
 

169 

 

(5) Personenbezogene Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen über-
mittelt werden, wenn gegen die Ausländerin oder den Ausländer wegen eines Verstoßes gegen 
eine Vorschrift des Steuer- einschließlich des Zoll- und des Monopolrechts oder des Außenwirt-
schaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschrän-
kungen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. 

(6) Die Mitteilungen sind an die nach jeweiligem Landesrecht örtlich zuständige Ausländerbehörde 
zu richten. 

(7) In den Fällen des Absatzes 2 Ziffer 1 und 2 und sonstiger nach dem Aufenthaltsgesetz strafba-
rer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet wer-
den, wenn eine der in § 71 Abs. 5 AufenthG bezeichneten Maßnahmen (Zurückschiebung, Fest-
nahme, Durchsetzung der Verlassenspflicht, Durchführung der Abschiebung) in Betracht kommt. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(8) In den Fällen des Absatzes 5 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs betrauten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach 
§ 46 Abs. 2 AufenthG erlassen werden soll. 

(9) Mitteilungen nach Absatz 2 Satz 3 sowie den Absätzen 4, 5 und 8 ordnen Richterinnen oder 
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

 
42a 

Mitteilungen über Asylsuchende 
§ 8 Abs. 1a AsylG 

 

(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylG sind un-
verzüglich mitzuteilen  

 
1. die Erhebung der öffentlichen Klage, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 

zu erwarten ist, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten 
gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Ei-
gentum oder wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sofern die Straftat mit Ge-
walt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List began-
gen worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafgesetzbuches ist, wenn eine Frei-
heits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr zu erwarten ist, und 

 
3. die Erledigung eines Strafverfahrens  

 
a) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren, 
 
b) durch eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens ei-
nem Jahr wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die körperliche 
Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr 
für Leib oder Leben oder mit List begangen worden ist oder eine Straftat nach § 177 des Strafge-
setzbuches ist, oder 
 
c) in sonstiger Weise im Falle einer vorausgegangenen Unterrichtung nach Nummer 1 oder 2. 
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(2) Die Mitteilungen sind an das  
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg 

 
zu richten. 
 
(3) Die Mitteilungen ordnen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an. 
 
 

43 
Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte 

§ 479 Abs. 2 Nr. 1 und 2 StPO 
 
Wird gegen Untersuchungsgefangene, Strafgefangene, Sicherungsverwahrte oder in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt Untergebrachte ein weiteres Verfahren 
eingeleitet, sind der Leitung der Justizvollzugsanstalt, des psychiatrischen Krankenhauses oder 
der Entziehungsanstalt mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens. 
 
 

4. Abschnitt 
Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes 

 
44 

Betriebsunfälle 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5 und 8 Buchstabe a, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 

 
In Strafsachen, in denen Zuwiderhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften bekannt werden, 
sind der für die Aufsicht zuständigen Stelle mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens. 
 
 

45 
Fahrerlaubnissachen 

§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 17 Nr. 1, 3 EGGVG 
 
(1) In Strafsachen, in denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 69, 69a Abs. 1 Satz 1 und 2 
StGB) oder nur eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB in Betracht kommt, sind der nach § 73 
Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde mitzuteilen 
 

1. die Beschlüsse nach § 111a StPO, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, in den Fällen des § 69a Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 und 6 StGB 
unter Angabe des Zeitpunktes, in dem die Sperre abläuft, 
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3. die rechtskräftigen Beschlüsse nach § 69a Abs. 7 StGB. 
 
(2) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren - gleichgültig, gegen wen es sich richtet - be-
kannt werden, sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde mitzuteilen, 
wenn ihre Kenntnis für die Beurteilung erforderlich ist, ob die Inhaberin oder der Inhaber einer 
Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen ungeeignet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesi-
chert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, 
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.  
 
(3) Der für die Wohnung der oder des Beschuldigten zuständigen Polizeidienststelle sind die Be-
schlüsse nach § 111a StPO und, sofern sie die Ermittlungen nicht selbst geführt hat und daher 
schon nach Nummer 11 unterrichtet wird, die Entscheidungen nach §§ 44, 69 und 69a StGB mitzu-
teilen. 
 
(4) Ist die oder der Betroffene Inhaberin oder Inhaber einer Fahrerlaubnis, die von einer Dienst-
stelle der Bundeswehr, der Bundes- oder Landespolizei erteilt worden ist, sind auch dieser Stelle 
die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen zu machen. 
 
(5) In der Mitteilung sind die Fahrerlaubnis, insbesondere durch Nennung der Listennummer bzw. 
der Nummer des Führerscheins, und die Person der oder des Betroffenen durch Nennung von 
Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort näher zu bezeichnen. 
 
(6) In Strafsachen, in denen eine ausländische Fahrerlaubnis entzogen wird, die von einer Be-
hörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt worden ist, und deren Inhaberin oder In-
haber ihren oder seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, sind mitzu-
teilen 
 

1. die rechtskräftige Entscheidung,  
 

2. der Zeitpunkt des Beginns und des Ablaufs der Sperrfrist. 
 
Der Mitteilung nach Satz 1 ist der Führerschein beizufügen (§ 56 Abs. 2 Satz 1 StVollstrO). Die 
Mitteilung ist an das 
 

Kraftfahrt-Bundesamt 
24932 Flensburg 

 
zu richten. 
 
 

46 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b, Abs. 2 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und zum 
Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind mitzuteilen 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war. 
 
(2) Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sind namentlich enthalten in 
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1. dem Arbeitsschutzgesetz, 
 

2. dem Arbeitszeitgesetz, 
 

3. dem Atomgesetz, 
 

4. dem Bundesberggesetz, 
 

5. dem Chemikaliengesetz, 
 

6. dem Fahrpersonalgesetz, 
 

7. dem Gentechnikgesetz, 
 

8. dem Produktsicherheitsgesetz, 
 

9. dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für  
 Arbeitssicherheit, 

 
10. dem Medizinproduktegesetz, 

 
11. dem Gesetz über den Ladenschluss oder den Gesetzen über die Ladenöffnungszeiten, 

 
12. dem Titel VII der Gewerbeordnung, 

 
13. dem Heimarbeitsgesetz, 

 
14. dem Jugendarbeitsschutzgesetz, 

 
15. dem Mutterschutzgesetz, 

 
16. dem Seearbeitsgesetz, 

 
17. dem Sprengstoffgesetz, 

 
18. dem Heilmittelwerbegesetz. 

 
Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften finden sich auch in Rechtsverordnungen, namentlich der Bau-
stellenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung, der Biostoffverordnung, der Strahlenschutz-
verordnung, der Röntgenverordnung und der Gefahrstoffverordnung. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu richten. 
 
 

47 
Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
§ 6 SchwarzArbG, § 405 Abs. 6 SGB III, § 18 Abs. 3 AÜG 

 
(1) In Strafsachen, die Straftaten nach den §§ 10 und 11 SchwarzArbG und §§ 15 und 15a AÜG 
zum Gegenstand haben, sind zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der Personendaten der oder des Beschuldig-
ten, des Straftatbestandes, der Tatzeit und des Tatortes, 
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2. die das Verfahren abschließende Entscheidung; ist mit der Entscheidung ein Rechtsmittel 
verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene Entscheidung Bezug genommen, 
ist auch diese zu übermitteln. 

 
(2) Mitzuteilen sind ferner Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 404 Abs. 1 oder 2 Nummern 1, 3, 5 bis 9 und 11 bis 13 SGB III 
erforderlich sind. Eine Mitteilung unterbleibt in diesen Fällen, wenn erkennbar ist, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Über-
mittlung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkennt-
nisse sind. 
 
(3) Die Mitteilungen sind an die örtlich zuständige Behörde der Zollverwaltung und an die Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit zu richten. 
 
 

48 
Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 

illegalen Beschäftigung 
§ 6 Abs. 1 Satz 2, § 13 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 8 SchwarzArbG 

 
(1) Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 8 SchwarzArbG erforderlich sind, sind mitzuteilen. Eine Mitteilung unterbleibt, wenn 
erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des Betroffenen oder anderer Verfahrens-
beteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie ge-
sichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(2) Die Mitteilungen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe a bis c und § 8 Abs. 1 
Nummer 2 SchwarzArbG, soweit ein Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 1 
Nummer 1 Buchstabe a bis c SchwarzArbG besteht, sind an die örtlich zuständige Behörde der 
Zollverwaltung und den zuständigen Leistungsträger für seinen Geschäftsbereich, in den Fällen 
des § 8 Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe d und e und § 8 Abs. 1 Nummer 2 SchwarzArbG, soweit ein 
Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 1 Nummer 1 Buchstabe d und e 
SchwarzArbG besteht, an die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach dem SchwarzArbG zuständigen Behörden zu richten. In den Fällen des § 8 Abs. 
2 SchwarzArbG sind sie an die Behörden der Zollverwaltung zu richten. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

49 
Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder 

das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 
§ 26 AWG 

 
(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das Gesetz über die 
Kontrolle von Kriegswaffen sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen 
war. 
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Dies gilt nicht bei Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, die unter dem Blickwinkel der 
Ausfuhrkontrolle und der Außenpolitik offensichtlich unbedeutend sind, und bei Verstößen gegen 
das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, die sich nicht auf Ausfuhren, Durchfuhren oder 
Auslandsgeschäfte beziehen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind über die Landesjustizverwaltung an das 
 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
10117 Berlin 

 
zu richten. 
 
(3) Ist die mitteilungspflichtige Stelle der Ansicht, dass wegen der besonderen Umstände des Ein-
zelfalles der Untersuchungszweck des Strafverfahrens gefährdet werden kann, wenn der Empfän-
ger der Mitteilung die darin enthaltenen personenbezogenen Daten an andere öffentliche Stellen 
als Oberste Bundesbehörden weiterübermittelt, sind diese Umstände bei der Mitteilung aufzufüh-
ren. 
 
(4) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
 

50 
Betäubungsmittelsachen 

§ 27 Abs. 3 und 4 BtMG 
 
(1) In Strafsachen nach dem Betäubungsmittelgesetz sind mitzuteilen: 
 

1. der für die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die 
rechtskräftige Entscheidung mit Begründung, wenn 

 
a) auf eine Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung erkannt oder der bzw. 

die Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden ist und 
 

b) die Entscheidung Informationen zum Betäubungsmittelverkehr bei Ärztinnen und Ärz-
ten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Tierärztinnen und Tierärzten oder in Apotheken, 
tierärztlichen Hausapotheken, Krankenhäusern und Tierkliniken enthält, 

 
2. dem 

 
Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 

53175 Bonn 
 
in Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tier-ärztinnen und Tier-
ärzte, 
 

a) die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
 

b) der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 

c) die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung; ist mit dieser Ent-
scheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene 
Entscheidung Bezug genommen, ist auch diese zu übermitteln. 
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(2) In gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, Apo-
thekerinnen und Apotheker gerichteten sonstigen Strafsachen ist der für die Überwachung nach 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die abschließende Entscheidung mit Be-
gründung mitzuteilen, wenn 
 

1. ein Zusammenhang der Straftat mit dem Betäubungsmittelverkehr im Sinne von Absatz 1 
Ziffer 1 Buchstabe b besteht und 

 
2. die Kenntnis der Entscheidung aus der Sicht der übermittelnden Stelle für dessen Über-

wachung erforderlich ist. 
 
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 
 
 

51 
Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG 

 
(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens, 
 
wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft erforderlich ist. 
 
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen Verfahren bei Verurtei-
lung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 
Nummer 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie 
erfordern.  
 
(3) Vorschriften zum Schutz der Umwelt im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Bestimmungen 
aus folgenden Sachgebieten 
 

1. Abfall- und Abwasserentsorgung, 
 

2. Gewässerschutz, 
 

3. Bodenschutz, 
 

4. Lärmbekämpfung, 
 

5. Luftreinhaltung, 
 

6. Naturschutz und Landschaftspflege, 
 

7. Pflanzenschutz, 
 

8. Schutz der Wasserversorgung, 
 

9. Strahlenschutz, 
 

10. Tierschutz und Tierseuchenschutz, 
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11. Gentechnik, 
 

12. Chemikaliensicherheit. 
 
(4) Die Mitteilung nach Absatz 1 Ziffer 1 und Absatz 2 ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsan-
wältinnen oder Staatsanwälte an. 
 
(5) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde und, bei Verstößen gegen Bestimmungen zur 
Verhütung von Meeresverschmutzungen auch an das 
 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Postfach 301220 
20305 Hamburg 

 
zu richten. 

52 
Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz 

§ 42 Abs. 1 GwG 
 
(1) In Strafsachen, in denen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen das Ergebnis 
ihrer operativen Analyse nach § 32 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes an die Strafverfolgungsbehör-
den übermittelt hat, sind mitzuteilen 
 

1. die Erhebung der öffentlichen Klage, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens einschließlich aller Einstellungsentscheidungen. 
 
(2) Die Mitteilungen sind an die  
 

Generalzolldirektion 
- Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)- 
Postfach 850555 

51030 Köln 
 
zu richten.  
 

53 
Mitteilungen wegen Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

§ 17 Nr. 5 EGGVG 
 
(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig gegen wen es sich richtet – Angebote in Tele-
medien bekannt, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie unzulässig im Sinne des § 4 Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrag sind, ist den Landesmedienanstalten die Internetadresse mitzu-
teilen, unter der das Angebot zu finden ist, soweit nicht eine entsprechende Mitteilung durch eine 
andere Stelle, z. B. die Polizei, erfolgt ist oder das Angebot vom Anbieter nicht nur vorübergehend 
gelöscht wurde. Eine Unterrichtung unterbleibt, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenste-
hen. 
 
(2) Die Mitteilung ist an die Landesmedienanstalt des Bundeslandes zu richten, in dem sich die 
mitteilende Stelle befindet. 
 
(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an. 
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54 

Straftaten nach dem Kulturgutschutzgesetz 
§ 78 Abs. 3 und 4 KGSG 

 
(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen die Vorschriften des Kulturgutschutzgesetzes (§ 83 
KGSG) sind mitzuteilen 
 

1. die Einleitung des Verfahrens, 
 

2. der Ausgang des Verfahrens.  
 
(2) Die Mitteilungen ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an 
und sind an die nach dem KGSG zuständigen Behörden des Bundes und des Landes zu richten. 
 

II. 
 
Dieser Runderlass tritt am 1. Mai 2019 in Kraft. 

 
 
 

Umstellung der Gerichtskostenstempler auf Euro 
 

AV d. JM vom 29. März 2019 (5250 - Z. 11.1) 
 

- JMBl. NRW S. 177 - 
 

1 
Die AV d. JM vom 25. September 2001 (5250 - I B. 11.1) - JMBl. NRW S. 233 - wird aufgehoben. 
 
2 
Diese AV tritt sofort in Kraft. 
 
 
 

Verfahren zur Automation des Gerichtskosten- und -kassenwesens  
und der Geldstrafenvollstreckung (JUKOS) 

 

AV d. JM vom 29. März 2019 (5221 - Z. 50) 
 

- JMBl. NRW S. 177 -  
 
 
 
Die AV d. JM vom 22. Oktober 1990 (5221 - I B. 50) - JMBl. NRW S. 259 - wird wie folgt geändert: 
 
1  
In Abschnitt II. Satz 2 werden die Wörter „dem Gemeinsamen Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Ha-
gen“ durch die Wörter „dem Landesbetrieb IT.NRW“ ersetzt. 
 
2 
Diese AV tritt sofort in Kraft. 
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Auslagen in Rechtssachen 
 

AV d. JM vom 29. März 2019 (5605 - Z. 4) 
 

- JMBl. NRW S. 178 -  
 
1  
Für die Erteilung von Auszahlungsanordnungen und die Fertigung von Auszahlungsbelegen über 
Auslagen in Rechtssachen wird - soweit erforderlich, im Einvernehmen mit dem Finanzminister - 
bestimmt: 
 
1.1. Förmliche Auszahlungsanordnungen über Auslagen in Rechtssachen 
 
1.1.1 
Die Auszahlungsanordnung, die aus einer Sachakte zu erteilen ist, muss das Aktenzeichen der 
Sachakte tragen. 
 
1.1.2 
Die Auszahlungsanordnung ist zu der Sachakte zu nehmen. 
 
1.1.3 
Auszahlungsanordnungen für in bar auszuzahlende Beträge sind der Zahlstelle in Urschrift und 
Durchschrift zuzuleiten. Die Zahlstelle hat die Durchschrift mit dem Zahlungsvermerk der für die 
Aktenverwaltung zuständigen Geschäftsstelle weiterzuleiten. Geht der Zahlstelle nur die Urschrift zu 
oder wird die Weiterleitung der Durchschrift an eine andere Stelle verlangt, so ist der für die Zahl-
stelle zuständige Behördenleiter zu unterrichten. 

1.2. Allgemeine Auszahlungsanordnung über Auslagen in Rechtssachen 

1.2.1 
Soweit allgemeine Auszahlungsanordnung erteilt ist, gilt Nr. 1 auch für die der Zahlstelle nach Nr. 
1.4 VV zu § 79 LHO (früher: Nr. 22.2 VV zu § 70 LHO) zur Verfügung zu stellenden Unterlagen 
(Auszahlungsbelege). 
 
1.2.2 
Der Auszahlungsbeleg (HKR 177) über die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richtern ist nebst EPOS-Beleg abweichend von Nr. 1.3 von der Geschäftsstelle in Sammelakten 
nach Terminsdaten zu ordnen; dabei gilt für Durchschriften, die mehrere Termine betreffen, der zeit-
lich erste Termin. Werden bei auswärtigen Terminen Entschädigungen an ehrenamtliche Richter 
gezahlt, die vom Kostenschuldner wieder einzuziehen sind (Reisekostenvergütung, Auslagener-
satz), sind insoweit besondere Auszahlungsbelege zu fertigen. Die Höhe der einzuziehenden Be-
träge ist durch Obersendung von Abschriften der Auszahlungsbelege zu den einzelnen Sachakten 
mitzuteilen. Die Übersendung der Abschriften ist auf der Urschrift und der Durchschrift des Auszah-
lungsbelegs zu vermerken. Bei der Prüfung der Geschäftsstelle ist anhand der Durchschriften stich-
probenweise zu prüfen, ob die Abschriften abgesandt worden sind und ob die in den Durchschriften 
aufgeführten Empfangsberechtigten als ehrenamtliche Richter zu dem angegebenen Termin einge-
teilt waren. 

1.2.3 
Die für die Verwaltung der Sachakten zuständigen Geschäftsstellenbediensteten sollen an der Er-
stellung von Auszahlungsbelegen verantwortlich nicht mitwirken. Soweit die Aufgabentrennung aus 
besonderen Gründen nicht möglich ist, haben die Zahlstellenaufsichtsbeamten monatlich, die Kas-
senaufsichtsbeamten anlässlich der Kassenprüfung, in Stichproben die Barauszahlungsbelege, an 
deren Erstellung Geschäftsstellenbedienstete verantwortlich mitgewirkt haben, daraufhin zu prüfen, 
ob die Durchschriften in den Sachakten vorhanden sind. Die Bezirksrevisoren sind befugt, ebenfalls 
solche Prüfungen, auch bezüglich unbarer Zahlungen, vorzunehmen. 
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2 
Diese AV tritt am 1. April 2019 in Kraft. Zeitgleich wird die AV d. JM vom 15. April 1983 (5605 - I B. 
4) - JMBl. NRW S. 109 - aufgehoben. 

 
 

Bestimmungen über die Bewilligung, Festsetzung und Auszahlung  
von Trennungsentschädigung 

 

AV d. JM vom 29. März 2019 (2142 - Z. 56) 
 

- JMBl. NRW S. 179 -  
 
Die AV d. JM vom 30. September 1988 (2142 - I B. 56), die durch die AV d. JM vom 21. März 2006 
(2142 - Z. 56) - JMBl. NRW S. 85 - geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1  
In Abschnitt 3.3 werden die Wörter „unter Verwendung des Vordrucks HKR Nr. 134“ gestrichen. 
 
2 
Abschnitt 4.1 wird wie folgt gefasst: 
„4.1 
Zur Zahlbarmachung der bewilligten Trennungsentschädigung hat der Antragsteller am Ersten eines 
jeden Monats jeweils für den Vormonat einen „Antrag auf Festsetzung der Trennungsentschädi-
gung" einzureichen.“  
 
3 
Abschnitt 4.2 Satz 1 wird gestrichen. 
 
4 
In Abschnitt 6.1 wird das Wort „Oberjustizkasse“ durch das Wort „Landeshauptkasse“ ersetzt. 
 
5 
Abschnitt 7 wird gestrichen. 
 
6 
Diese AV tritt sofort in Kraft. 
 

 
Bearbeitung der Rechts- und Schadensangelegenheiten im Justizvollzug  

– Einrichtung einer Zentralstelle  
für Rechts- und Schadensangelegenheiten im Justizvollzug – 

 

AV d. JM vom 1. April 2019 (3431 - Z. 37)  
 

- JMBl. NRW S. 179 - 
 
 
Die AV d. JM vom 28. November 2007 (3431 - Z.37) - JMBl. NRW 2008, S. 9 -, zuletzt geändert 
durch AV d. JM vom 12. Juni 2013 (3431 - Z. 37) - JMBl. NRW S. 147 - wird wie folgt geändert: 
 

 
I. 

 
1. Ziffer 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Justizministeriums“ durch die Wörter „Ministeriums der Justiz“ 
ersetzt. 
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b) Absatz 2 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 

„Aufgaben nach Maßgabe der RV d. JM vom 14. Januar 2019 (3431 - Z.1) über die 
Behandlung von Schadensersatzansprüchen, bereicherungsrechtlichen Ansprüchen, 
Entschädigungs-, Rückgriffs- und Ersatzansprüchen (Schadens-RV) in der jeweils gülti-
gen Fassung,“ 
 

c) In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „Anordnung über die Vertretung des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Geschäftsbereich des Justizministers - RV d. JM vom 
25.04.2000 (5002 - I B. 10)“ durch die Wörter „Anordnung über die Vertretung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen im Geschäftsbereich des Justizministeriums (Vertretungsord-
nung JM NRW) - AV d. JM vom 27. Juli 2011 (5002 - Z.10)“ ersetzt. 

 
d) In Absatz 2 Buchstabe c) werden die Wörter „Verordnung über richter- und beamten-

rechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Justizministeriums vom 22.05.2000“ 
durch die Wörter „Verordnung über richter- und beamtenrechtliche Zuständigkeiten so-
wie zur Bestimmung der mit Disziplinarbefugnissen ausgestatteten dienstvorgesetzten 
Stellen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz (Beamten- und Disziplinarzu-
ständigkeitsverordnung JM - ZustVO JM) vom 4. Dezember 2007“ ersetzt. 

 
2.  Ziffer 4 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 wird das Wort „Justizministerium“ durch die Wörter „Ministerium der Justiz“ ersetzt. 
 
3. Ziffer 6 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „RV d. JM vom 22. Mai 2000 (3431 I B. 1) zur 
Behandlung von Schadensersatzansprüchen gegen das Land Nordrhein-Westfalen und 
von Rückgriffs- und Schadensersatzforderungen“ durch die Wörter „RV d. JM vom 14. 
Januar 2019 (3431 - Z.1) über die Behandlung von Schadens-ersatzansprüchen, berei-
cherungsrechtlichen Ansprüchen, Entschädigungs-, Rückgriffs- und Ersatzansprüchen 
(Schadens-RV)“ ersetzt.  

 
b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Justizministeriums“ durch die Wörter „Ministeriums der 

Justiz“ ersetzt. 
II. 

 
Diese AV tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
Erste Ergänzung der Dritten Wahlbekanntmachung  

des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

 
Bekanntmachung vom 4. April 2019 

 

- JMBl. NRW S. 181 - 

 
Im Anschluß an die Dritte Wahlbekanntmachung vom 12.10.2018, Justizministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Nr. 21 vom 01.11.2018, Seite 278 ff., mache ich die von mir gemäß  
§ 16 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 WO RAVG NW festgestellten Veränderungen gegenüber dem ursprüngli-
chen Wahlergebnis bekannt wie folgt: 
 
Änderung der Mitgliedschaft zur Achten Vertreterversammlung 
 
1. Der im Wahlbezirk Düsseldorf als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 1. Stelle der 

Liste 1 gewählte Rechtsanwalt Christian M. Segbers, Düsseldorf, hat am 26. Februar 2019 seinen 
Rücktritt als gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 
 
An seiner Stelle ist Rechtsanwalt Dietmar Gorißen, Kleve, als das an 7. Stelle der Liste 1 im 
Wahlbezirk Düsseldorf gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der 
Achten Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme seiner Zugehörigkeit als Mitglied 
erklärt. 
 

2. Der im Wahlbezirk Hamm als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 1. Stelle der Liste 1 
gewählte Rechtsanwalt Wolfgang Ehrler, Herdecke, hat am 26. Februar 2019 seinen Rücktritt als 
gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 
 
An seiner Stelle ist Rechtsanwalt Stefan Peitscher, Münster, als das an 7. Stelle der Liste 1 im 
Wahlbezirk Hamm gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der 
Achten Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme seiner Zugehörigkeit als Mitglied 
erklärt. 
 

3. Die im Wahlbezirk Hamm als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 2. Stelle der Liste 1 
gewählte Rechtsanwältin Petra von Vietinghoff, Essen, hat am 26. Februar 2019 ihren Rücktritt 
als gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 
An ihrer Stelle ist Rechtsanwalt Dr. Cornelius Kruse, Bochum, als das an 8. Stelle der Liste 1 im 
Wahlbezirk Hamm gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der 
Achten Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme seiner Zugehörigkeit als Mitglied 
erklärt. 
 

4. Der im Wahlbezirk Hamm als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 1. Stelle der Liste 2 
gewählte Rechtsanwalt Dr. Christoph Meyer-Rahe, Bielefeld, hat am 26. Februar 2019 seinen 
Rücktritt als gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 
 
An seiner Stelle ist Rechtsanwältin Ann-Christin Müller, Rheine, als das an 5. Stelle der Liste 2 
im Wahlbezirk Hamm gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der 
Achten Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme ihrer Zugehörigkeit als Mitglied 
erklärt. 
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5. Der im Wahlbezirk Köln als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 1. Stelle der Liste 1 
gewählte Rechtsanwalt Albert Vossebürger, Köln, hat am 26. Februar 2019 seinen Rücktritt als 
gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 
 
An seiner Stelle ist Rechtsanwältin Britta Brisch, Köln, als das an 7. Stelle der Liste 1 im Wahlbezirk 
Köln gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der Achten 
Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme ihrer Zugehörigkeit als Mitglied erklärt. 

 
6. Die im Wahlbezirk Köln als Mitglied der Achten Vertreterversammlung an 1. Stelle der Liste 2 

gewählte Rechtsanwältin Carmen Grebe, Köln, hat am 26. Februar 2019 ihren Rücktritt als 
gewähltes Mitglied der Achten Vertreterversammlung erklärt. 

 
     An ihrer Stelle ist Rechtsanwältin Bianca Fatouros, Aachen, als das an 5. Stelle der Liste 2 im 
 Wahlbezirk Köln gewählte Ersatzmitglied mit Wirkung vom 26. Februar 2019 Mitglied der 
 Achten Vertreterversammlung geworden und hat die Annahme ihrer Zugehörigkeit als 
 Mitglied erklärt. 
 
 

 
 

Bekanntmachung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Wahl des Vorsitzenden der Achten Vertreterversammlung und dessen Stellvertreter sowie 
Wahl des Vorstandes 

 
Bekanntmachung vom 4. April 2019 

 

- JMBl. NRW S. 182 - 
 
Die Achte Vertreterversammlung hat sich am 26. Februar 2019 konstituiert und dabei 
 
 zum Vorsitzenden  

Rechtsanwalt Dr. Christoph Hack, Köln, 
 

 zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden 
Rechtsanwalt Rainer Girmes, Krefeld, 
 

 zur 2. stellvertretenden Vorsitzenden  
Rechtsanwältin Marion Meichsner, Bochum, 

 
gewählt. 
 
Die Achte Vertreterversammlung hat am 26. Februar 2019 den Vorstand neu gewählt. Es gehören 
ihm an 
 
1. Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Ehrler, Herdecke, 
2. Rechtsanwältin Carmen Grebe, Köln, 
3. Rechtsanwalt Dr. Meyer-Rahe, Bielefeld, 
4. Rechtsanwalt Christian M. Segbers, Düsseldorf, 
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5. Rechtsanwalt Dr. Axel Thoenneßen, Düsseldorf, 
6. Rechtsanwältin Petra von Vietinghoff, Essen, 
7. Rechtsanwalt Albert Vossebürger, Köln. 
 
Die unter 1 - 7 Genannten sind Mitglieder des Versorgungswerkes.  
 

 
 
 
 

Bekanntmachung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Konstituierung des durch die Achte Vertreterversammlung gewählten Vorstandes 
 

Bekanntmachung vom 4. April 2019 
 

- JMBl. NRW S. 183 - 
 
Der von der Achten Vertreterversammlung am 26. Februar 2019 gewählte Vorstand hat sich am Tag 
seiner Wahl konstituiert und dabei gewählt 
 
 zum Präsidenten Rechtsanwalt Dr. Christoph Meyer-Rahe, Bielefeld, 
 zum Vizepräsidenten Rechtsanwalt Wolfgang Ehrler, Herdecke. 
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Vorstände der Rechtsanwaltskammern und der Notarkammern 
 

Bekanntmachung d. JM vom 12. April 2019 
(1202 – Z. 42) - JMBl. NRW S. 184 - 

 
Bekanntmachung vom 31. März 2017 – JMBl. NRW S. 96 – 

 
 
I. 
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln setzt sich aufgrund der Neu- bzw. Wiederwahl 
seit dem 04.12.2018 wie folgt zusammen: 
 
Rechtsanwalt Markus Achenbach in Bonn 
Rechtsanwältin Annika Adendorf in Köln 
Rechtsanwalt Kourosh Aminyan in Köln 
Rechtsanwalt Rolf-Helmut Becker in Bergneustadt 
Rechtsanwältin Christine Bernard in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Bernd Borgmann in Köln 
Rechtsanwältin Jutta Deller in Düren 
Rechtsanwalt Dr. Thomas Gutknecht in Leverkusen 
Rechtsanwalt Guido Imfeld in Aachen 
Rechtsanwalt Markus Jentgens in Stolberg 
Rechtsanwalt Bernd Klassen in Bonn 
Rechtsanwalt Roger Hans Kühn in Köln 
Rechtsanwältin Alexandra Mack in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Christian Mensching in Bonn 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Müller-Wiedenhorn in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Guido Plaßmeier in Bonn 
Rechtsanwalt Albert Potthast in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Prutsch in Köln 
Rechtsanwältin Martina Sauer in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Dominik Scheuerer in Köln 
Rechtsanwalt Christoph Schmitz-Schunken in Aachen 
Rechtsanwältin Dr. Barbara Stamm in Bonn 
Rechtsanwalt Roland Steinbach in Siegburg 
Rechtsanwalt Sebastian Tillmann in Waldbröl 
Rechtsanwalt Christian Weil in Köln 
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Wollschläger in Köln 
 
 
II. 
Das Präsidium der Rechtsanwaltskammer Köln setzt sich aufgrund der Neu- bzw. Wiederwahl 
in der Vorstandssitzung vom 30.03.2019 wie folgt zusammen: 
 
Rechtsanwalt Dr. Thomas Gutknecht  in Leverkusen, Präsident 
Rechtsanwalts Bernd Klassen in Bonn, Schatzmeister  
Rechtsanwalt Albert Potthast in Aachen, Schriftführer 
Rechtsanwältin Christine Bernard in Köln, Vizepräsidentin 
Rechtsanwalt Guido Imfeld in Aachen, Vizepräsident 
Rechtsanwältin Dr. Barbara Stamm in Bonn, Vizepräsidentin 
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Bekanntmachung der 
Hauptschwerbehindertenvertretungen bei dem 

Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Bekanntmachung d. JM vom 9. April 2019 (7621 – Z. 14) 
 

- JMBl. NRW S. 185 - 
 
 
1. 
Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richterinnen und Richter der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Richterin am Amtsgericht  
Andrea Butenuth 
Amtsgericht Düsseldorf 
 
1. Stellvertreterin  
Richterin am Landgericht  
Dorothea Schönemann-Koschnick 
Landgericht Wuppertal 
 
2. Stellvertreterin 
Richterin am Oberlandesgericht  
Elke Uetermeier 
Oberlandesgericht Hamm 
 
 
2. 
Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richterinnen und Richter der Sozialge-
richtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Richter am Landessozialgericht  
Heinrich Schäfer 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
 
Stellvertreter 
Richter am Landessozialgericht  
Dr. Tobias Kador 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
 
 
3. 
Hauptschwerbehindertenvertretung des Geschäftsbereichs Justiz (außer richterlicher- und staats-
anwaltlicher Dienst) bei dem Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen  
 
Justizamtsinspektor  
Günter Uhlworm 
Amtsgericht Aachen 
 
1. Stellvertreter 
Justizoberwachtmeister  
Marco David 
Amtsgericht Aachen 
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2. Stellvertreter 
Justizamtsinspektor 
Wolfgang Schasse 
Oberlandesgericht Hamm 
 
3. Stellvertreterin 
Justizhauptwachtmeisterin 
Karin Collenberg 
Landgericht Mönchengladbach 
 
4. Stellvertreterin 
Justizbeschäftigte  
Petra Herrguth 
Amtsgericht Köln 
 
 
4. 
Hauptschwerbehindertenvertretung des Geschäftsbereiches Justizvollzug bei dem Ministerium der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Regierungshauptsekretär  
Egon Haubold 
Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen 
 
1. Stellvertreter 
Justizvollzugsamtsinspektor  
Armin Kersting 
Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel 
 
2. Stellvertreterin 
Justizvollzugshauptsekretärin 
Katja Huckenbeck  
Justizvollzugsanstalt Remscheid 
 
3. Stellvertreter 
Regierungsamtsinspektor  
Thomas Rüter 
Justizvollzugsanstalt Werl 
 
4. Stellvertreter 
Justizvollzugshauptsekretär 
Leif Retzmann 
Justizvollzugsanstalt Dortmund 
 
5. Stellvertreter 
Justizvollzugsamtsinspektor  
Heinz-Georg Klein 
Justizvollzuganstalt Köln 
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Feststellung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln 
 bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten; 

Sicherstellung und Beschlagnahme von Führerscheinen  
 

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales (402 - 57.01.35),  
d. Justizministeriums (4103 - III. 29), d. Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr (III B 2-21-34/34) u. d. Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung  
(232 - 1.09.14.03) v. 27.4.2015 

 

1. Allgemeines 
Bei Verdacht einer unter der Einwirkung von Alkohol oder anderen, allein oder im Zusammenwir-
ken mit Alkohol, auf das Zentralnervensystem wirkenden Stoffen (Medikamente, Drogen) begange-
nen Straftat oder Ordnungswidrigkeit ist zu prüfen, ob zu Beweiszwecken eine Atemalkoholmes-
sung, eine körperliche Untersuchung, eine Blutentnahme, eine Urinprobe oder eine Haarprobe in 
Betracht kommen. Besonders wichtig sind diese Maßnahmen bei Verdacht schwerwiegender 
Straftaten und Verkehrsstraftaten, bei denen eine Sicherstellung oder Beschlagnahme von Führer-
scheinen (Nummer 9) in Betracht kommen kann, sowie bei Ordnungswidrigkeiten nach § 24a und 
§ 24c StVG. Entgegen den vorgenannten Maßnahmen dienen Alkohol- und Drogenvortestgeräte 
(Speichel- und Urinvortestgeräte) nur der Verdachtsgewinnung, -erhärtung oder -entkräftigung und 
sind nicht beweissicher. 
 
2. Atemalkoholprüfung 
 
2.1 Allgemeines 
Atemalkoholprüfungen (Vortest und Atemalkoholmessung) sind keine körperlichen Untersuchun-
gen im Sinne des § 81a StPO. Eine rechtliche Grundlage für ihre zwangsweise Durchsetzung be-
steht nicht. Sie können daher, und weil sie ein aktives Mitwirken erfordern, nur mit Einverständnis 
der betroffenen Person durchgeführt werden und sollen die Entscheidung über die Anordnung ei-
ner Blutentnahme erleichtern.  
 
Wird die Atemalkoholprüfung abgelehnt oder das Test- beziehungsweise  Messgerät nicht vor-
schriftsmäßig beatmet, sind bei Verdacht auf rechtserhebliche Alkoholbeeinflussung eine körperli-
che Untersuchung und die Blutentnahme anzuordnen. Hinsichtlich der Belehrung gilt Nummer 
2.4.1. 
 
2.2 Atemalkoholvortest 
Ein Atemalkoholvortest dient dazu, den Verdacht des Alkoholkonsums zu erhärten oder zu entkräf-
ten. Dazu sind Geräte, die dem vorgegebenen Standard entsprechen, gemäß Gebrauchsanwei-
sung zu verwenden. Der Atemalkoholvortest ist nicht beweissicher. 
 
2.3 Atemalkoholmessung bei Verkehrsordnungswirdrigkeiten oder sonstigen Ordnungswid-
rigkeiten 
Die Atemalkoholmessung mittels von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenen 
und gültig geeichten Atemalkoholmessgeräts dient der beweissicheren Feststellung im Ordnungs-
widrigkeitenverfahren, ob die betroffene Person unter Alkoholeinfluss steht (§ 24c StVG) oder ob 
die in § 24a Absatz 1 StVG genannten Atemalkoholwerte erreicht oder überschritten sind. 
 
Von einer Wirkung im Sinne des § 24c StVG ist nach derzeitigem wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand erst ab einem Wert von 0,1 mg/l Alkohol in der Atemluft oder 0,2 Promille Alkohol im Blut 
auszugehen, um Messwertunsicherheiten und endogenem (körpereigenem) Alkohol auszuschlie-
ßen. 
 
In den genannten Werten sind die erforderlichen Sicherheitszuschläge enthalten. Werte, die darun-
ter liegen, erfüllen daher nicht die 2. Handlungsalternative des § 24c StVG. Von einer Ordnungs-
widrigkeitenanzeige ist abzusehen. 
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Bei Personen, die ausschließlich verdächtig sind, eine vorsätzliche oder fahrlässige Verkehrsord-
nungswidrigkeit nach § 24a Absatz 1, 3 oder § 24c Absatz 1, 2 StVG begangen zu haben, ist eine 
Atemalkoholmessung  durchzuführen, wenn sie diesem Verfahren zustimmen und an der Messung 
mitwirken. Andernfalls ist eine  körperliche Untersuchung nach § 46 Absatz 4 Satz 2 OWiG in Ver-
bindung mit § 81a Absatz 2 Satz 2 StPO anzuordnen und eine Blutentnahme zu veranlassen.  

Bei anderen Ordnungswidrigkeiten, die entweder ebenfalls Atemalkoholgrenzwerte enthalten oder 
die keinen dem Wert nach bestimmten Grad der Alkoholisierung bei den Betroffenen verlangen, ist 
ebenfalls eine Atemalkoholmessung durchzuführen, wenn die betroffene Person diesem Verfahren 
zustimmt und an der Messung mitwirkt. Wird die Atemalkoholmessung abgelehnt oder nicht durch-
geführt, ist eine richterliche Anordnung einer körperlichen Untersuchung und einer Blutprobe zu 
veranlassen. 
 
2.4 Verfahren bei der Atemalkoholmessung  
Die Verwertbarkeit der Atemalkoholmessung als Beweismittel hängt entscheidend davon ab, dass 
Fehlmessungen zu Lasten der betroffenen Person sicher ausgeschlossen werden. Deshalb darf 
die Atemalkoholmessung nur unter Beachtung der folgenden Regeln durchgeführt werden. 
 
2.4.1 Belehrung 
Vor Durchführung eines Atemalkoholvortests oder der Atemalkoholmessung ist die betroffene Per-
son ausdrücklich darüber zu belehren, dass die Messung nur mit ihrem Einverständnis durchge-
führt wird. Der betroffenen Person ist dabei zu eröffnen, welche Ordnungswidrigkeit oder Straftat 
ihr zur Last gelegt wird. Ablauf und Zweck der Messung sind zu erläutern und auf die Folgen einer 
Weigerung oder einer nicht vorschriftsmäßigen Beatmung des Messgerätes ist hinzuweisen. 
 
2.4.2 Durchführung einer Atemalkoholmessung 
Zur Atemalkoholmessung dürfen nur von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braun-
schweig und Berlin zugelassene und von den zuständigen Eichbehörden gültig geeichte Atemalko-
holmessgeräte verwendet werden. Die Messung muss von dazu ausgebildeten Personen unter 
Beachtung der für das jeweilige Messgerät gültigen Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. 
 
Das Messpersonal achtet dabei besonders auf Umstände (insbesondere die Einhaltung der Kon-
trollzeit), durch die der Beweiswert der Messergebnisse beeinträchtigt werden kann. Es vergewis-
sert sich, dass die Gültigkeitsdauer der Eichung nicht abgelaufen ist, die Eichmarke unverletzt ist 
und das Messgerät keine Anzeichen einer Beschädigung aufweist. 
 
Die Einhaltung des für die Atemalkoholmessung vorgeschriebenen Messverfahrens ist mittels Aus-
druck des Messprotokolls zu dokumentieren. Auf diesem Ausdruck bestätigt das Messpersonal 
durch Unterschrift, dass es zur Bedienung des Gerätes befugt ist und die Messung nach Maßgabe 
der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers durchgeführt hat. Auf dem Messprotokoll sind für 
Rückfragen neben der Unterschrift auch der Familienname und die Dienststelle der den Test 
durchführenden Person anzugeben. Das Messprotokoll ist zu den Ermittlungsakten zu nehmen. 
 
Zur Dokumentation der sonstigen, insbesondere für ein späteres Straf- oder Bußgeldverfahren be-
deutsamen Umstände der Atemalkoholmessung ist der Vordruck „Protokoll zur Atemalkoholmes-
sung (Polizeibericht)" (Anlage 2) zu verwenden. Der Ausdruck des Messergebnisses ist auf der 
Rückseite des Vordrucks in geeigneter Weise zu befestigen. 
 
2.4.3 Löschung der personenbezogenen Daten 
Nach Durchführung der Messungen und Ausdruck des Messergebnisses werden die personenbe-
zogenen Daten aus dem Messgerät gelöscht. 
 
3. Erkennung von anderen berauschenden Mitteln 
 
3.1 Allgemeines 
Als Anhaltspunkte für den Konsum sonstiger auf das Zentralnervensystem wirkender Stoffe (z.B. 
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Medikamente, Drogen) kommen unter anderem Ausfallerscheinungen, unerklärliche Fahrfehler, 
aber auch das Verhalten der Person während der Anhalte- und Kontrollsituation in Betracht (siehe 
auch Anlage 3). 
 
Ausfallerscheinungen begründen den Anfangsverdacht einer Straftat gemäß § 316 StGB und - je 
nach den Umständen des Einzelfalls - gemäß § 315c StGB. 

§ 24a Absatz 2 StVG ist Auffangtatbestand zu § 316 StGB und qualifiziert das Führen eines Kraft-
fahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel zu einer Ordnungswidrigkeit, wenn ein in der An-
lage zu § 24a StVG aufgeführtes berauschendes Mittel im Blut nachgewiesen wird. 
 
Nachfolgende Erkenntnisse oder Zufallsfunde können den Verdacht auf Konsum berauschender 
Mittel verstärken: 
 
- das Auffinden von berauschenden Mitteln,  
 
- das Auffinden von Gegenständen, die dem Konsum von berauschenden Mitteln dienen, 
 
- frühere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), 
 
- frühere Verstöße gem. § 316 StGB oder § 24 a StVG,  
 
- eigene Einlassungen des Betroffenen. 
 
 

3.2 Durchführung von Drogenvortests 
Zur Feststellung des Konsums anderer berauschender Mittel stehen den Polizeibehörden Drogen-
vortests zur Verfügung. Drogenvortestgeräte sollen die Entscheidung über die Anordnung einer 
Blutentnahme erleichtern. Ihre Verwendung liegt in der Entscheidung der Polizeivollzugsbeamtin 
oder des Polizeivollzugsbeamten und bedingt die Einwilligung der betroffenen Person. 
 
Bei der Durchführung sind die Vorgaben der Gebrauchsanweisung und die als Anlage 4 beigefügte 
Handlungsanweisung zu beachten. Die Durchführung eines Urinvortests erfordert zum Schutz der 
Intimsphäre und des Schamgefühls ein hohes Maß an Sensibilität. Urinvortests dürfen daher 
grundsätzlich nur in geeigneten Räumlichkeiten (z.B. Toiletten in Polizeiwachen, öffentliche Toilet-
ten, sonstige polizeilich zugängliche Toilettenanlagen, mobile Toiletten) durchgeführt werden. Die 
Möglichkeit einer Verunreinigung des Urins ist zu verhindern. Auch mit Zustimmung der betroffe-
nen Person ist ein Urinvortest außerhalb geeigneter Räumlichkeiten nur zulässig, wenn sicherge-
stellt ist, dass hierdurch die Intimsphäre und das Schamgefühl -auch Unbeteiligter - nicht beein-
trächtigt werden. 
 
3.3 Belehrung 
Vor der Durchführung eines Drogenvortests ist die betroffene Person ausdrücklich darüber zu be-
lehren, dass die Maßnahme ihr Einverständnis voraussetzt. Der betroffenen Person ist dabei zu 
eröffnen, welche Straftat oder Ordnungswidrigkeit ihr zur Last gelegt wird. Ablauf und Zweck des 
Drogenvortests sind zu erläutern und auf die Folgen einer Weigerung oder einer nicht vorschrifts-
mäßigen Durchführung des Tests ist hinzuweisen. 
 
4. Körperliche Untersuchung und Blutentnahme 
 
4.1 Zuständigkeit für die Anordnung  
Bei Beschuldigten und Betroffenen sind ohne ihre Einwilligung die körperliche Untersuchung sowie 
die Blutentnahme zur Feststellung von Tatsachen zulässig, die für das Verfahren von Bedeutung 
sind, wenn kein Nachteil für ihre Gesundheit zu befürchten ist (§ 81a Absatz 1 StPO, § 46 Absatz 1 
OWiG).  
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Gemäß §§ 46 Absatz 1, 53 Absatz 2 OWiG sind die Vorschriften der StPO auch im Ordnungswid-
rigkeitenverfahren anzuwenden. Betroffene haben jedoch nur die Blutentnahme und andere ge-
ringfügige Eingriffe zu dulden (§ 46 Absatz 4 OWiG).  

Die Anordnung einer körperlichen Untersuchung sowie einer Blutentnahme steht dem Richter, bei 
Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der Staatsanwaltschaft, deren 
Ermittlungspersonen und den Verfolgungsbehörden zu.  

Die Entnahme einer Blutprobe bedarf dann keiner richterlichen Anordnung, wenn bestimmte Tatsa-
chen den Verdacht begründen, dass eine Straftat nach § 315a Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 und 
3, § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Abs. 2 und 3 oder § 316 StGB oder eine Ordnungs-
widrigkeit nach §§ 24a und 24c StVG begangen worden ist. Bei Verdacht einer der genannten 
Straftaten liegt die Anordnungskompetenz grundsätzlich gleichrangig bei der Staatsanwaltschaft 
und ihren Ermittlungspersonen beziehungsweise in Bußgeldverfahren bei den Verfolgungsbehör-
den. 
In allen anderen Fällen bedarf es einer Anordnung nur dann nicht, , 
 
- wenn Beschuldigte oder Betroffene einer freiwilligen Blutprobenentnahme nach vorangegangener 
Belehrung ausdrücklich, eindeutig und aus freiem Entschluss zustimmen. Stehen sie bereits äu-
ßerlich erkennbar so deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, dass 
eine fehlende Einwilligungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden kann, ist davon abzusehen, ihre 
Zustimmung zu erfragen. Im Zweifelsfall ist eine richterliche Entscheidung einzuholen. 
 
-  wenn schon die zeitliche Verzögerung wegen  des Versuchs der Herbeiführung einer richterli-
chen Entscheidung die Gefahr eines Beweismittelverlustes im Hinblick auf die erforderliche Blut-
probe begründen würde. Ob ein angemessener Zeitraum, innerhalb dessen eine Entscheidung des 
zuständigen Richters erwartet werden kann, nicht zur Verfügung steht, haben die Ermittlungsbe-
hörden eigenständig zu prüfen. Dies kann etwa der Fall sein, weil 
 
-  der richterliche Bereitschaftsdienst nicht erreichbar ist, 
 
-  Beschuldigte oder Betroffene sich zu entfernen drohen oder weil - etwa wegen der Behauptung 
eines Nachtrunks, wegen der aus dem Ergebnis einer Atemalkoholkontrolle ersichtlichen Nähe zu 
relevanten Grenzwerten oder bei Anhaltspunkten für eine parallele Einnahme von Alkohol und Me-
dikamenten bzw. Betäubungsmitteln - besondere Eile geboten ist; in diesen Fällen ist jedoch regel-
mäßig eine Einschaltung der Richterin oder des Richters zu versuchen, während sich die beschul-
digte oder betroffene Person auf dem begleiteten Weg zur Blutentnahme befindet. 
 
Der Abbau des Blutalkohols allein begründet nicht die Gefahr eines Beweismittelverlusts. Mit der 
Befassung der Richterin oder des Richters durch Antrag auf Erlass einer Anordnung endet die Eil-
kompetenz der Ermittlungsbehörden. Nur wenn nach der Befassung des Richters neue tatsächli-
che Umstände eintreten oder bekannt werden, ist der Vorgang erneut zu bewerten. 
 
Um eine gerichtliche Überprüfung der Maßnahme zu ermöglichen, ist in allen Fällen eine aussage-
kräftige Dokumentation über die Herbeiführung der Anordnung sowie eine einzelfallbezogene Be-
gründung der Gefährdung des Untersuchungserfolges zu fertigen. 
 
4.2 Andere als beschuldigte oder betroffene Personen  
Bei anderen Personen als Beschuldigten oder Betroffenen ist ohne ihre Einwilligung  

- die körperliche Untersuchung nur zulässig, wenn sie als Zeugen in Betracht kommen und zur Er-
forschung der Wahrheit festgestellt werden muss, ob sich an ihrem Körper eine bestimmte Spur 
oder Folge einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit befindet (§ 81c Absatz 1 StPO, § 46 Ab-
satz 1 OWiG);  



Justizministerialblatt NRW 2019 Nr. 8 
 

191 

 

- die Blutentnahme nur zulässig, wenn kein Nachteil für ihre Gesundheit zu befürchten und die 
Maßnahme zur Erforschung der Wahrheit unerlässlich ist (§ 81c Absatz 2 StPO, § 46 Absatz 1 O-
WiG). 
 
Bei Leichen sind Blutentnahmen zur Beweissicherung nach § 94 StPO zulässig. 
 
Körperliche Untersuchung und Blutentnahme können aus den gleichen Gründen wie das Zeugnis 
verweigert werden. Beide Maßnahmen sind ferner nach § 81c Absatz 3, 4 StPO, § 46 Absatz 1 O-
WiG unzulässig, wenn sie der Person bei Würdigung aller Umstände nicht zugemutet werden kön-
nen. 
Sollen Minderjährige oder Betreute in einem solchen Fall des Zeugnisverweigerungsrechts körper-
lich untersucht oder einer Blutentnahme unterzogen werden, so kann das Gericht und, wenn die-
ses nicht rechtzeitig erreichbar ist, die Staatsanwaltschaft die Maßnahme anordnen, falls die ge-
setzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter zustimmen müsste, aber von der Entscheidung 
ausgeschlossen oder an einer rechtzeitigen Entscheidung gehindert ist und die sofortige Untersu-
chung oder Entnahme von Blutproben zur Beweissicherung erforderlich erscheinen. Die Polizei ist 
zu dieser Anordnung, auch bei Gefahr im Verzug, nicht berechtigt (§ 81c Absatz 3 Satz 3 StPO). 
 
4.3 Regelfälle der Anordnung  
Die Feststellung von Alkohol oder sonstigen auf das Zentralnervensystem wirkenden Stoffen (zum 
Beispiel Medikamente, Drogen) soll 
 
- Hinweise auf die Schuldfähigkeit von Beschuldigten/Betroffenen geben oder 
 
- die Verwirklichung eines strafrechtlichen oder ordnungswidrigen Tatbestandes nachweisen oder 
 
- Spuren oder Folgen einer Straftat dokumentieren. 
 
Eine körperliche Untersuchung und eine Blutentnahme sind in der Regel bei Personen anzuord-
nen, die verdächtig sind, unter der Einwirkung von Alkohol und/oder sonstigen auf das Zentralner-
vensystem wirkenden Stoffen (zum Beispiel Medikamente, Drogen) eine Straftat begangen zu ha-
ben, beispielsweise 
 
- ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben mit 0,3 Promille oder mehr Alkohol im Blut o-
der einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, wenn es 
infolge des Alkoholkonsums zu Ausfallerscheinungen, einer verkehrswidrigen Fahrweise oder ei-
nem Verkehrsunfall gekommen ist; 
 
- ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben mit 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut 
oder einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt; 
 
- ein Fahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben unter Einfluss von anderen berauschenden 
Mitteln (insbesondere von Medikamenten und Drogen), wenn es infolge des Genusses dieser Mit-
tel zu Ausfallerscheinungen, einer verkehrswidrigen Fahrweise oder einem Verkehrsunfall gekom-
men ist; 
 
- ein Fahrrad im Straßenverkehr geführt zu haben mit 1,6 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder 
einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt; 
 
- ein Schienenbahn- oder Schwebebahnfahrzeug, ein Schiff oder ein Luftfahrzeug geführt zu ha-
ben, obwohl aufgrund der Gesamtumstände angenommen werden muss, dass sie nicht in der 
Lage waren, das Fahrzeug sicher zu führen; 
 
eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, beispielsweise 
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- im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a StVG ge-
nannten berauschenden Mittels geführt zu haben (§ 24a Absatz 2 StVG); 
 
4.4 Sonstige Verdachtslagen  
 
4.4.1  
Eine körperliche Untersuchung und eine Blutentnahme sind in der Regel auch anzuordnen: 
 
- bei unter Alkoholeinwirkung oder der Einwirkung sonstiger auf das Zentralnervensystem wirken-
der Stoffe (z.B. Medikamente, Drogen) stehenden Personen, die sich in oder auf einem Fahrzeug 
befinden oder befunden haben, wenn die das Fahrzeug führende Person nicht mit Sicherheit fest-
zustellen ist und der Anfangsverdacht gegen sie besteht, das Fahrzeug geführt zu haben, ; 
 
- bei Verstorbenen bei Vorliegen von schwerwiegenden Straftaten oder Verkehrsunfällen mit 
schwerwiegenden Folgen, die sich nicht oder nicht ausreichend erklären lassen und Anhaltspunkte 
für die Einwirkung von Alkohol oder sonstigen auf das Zentralnervensystem wirkenden Stoffen 
(zum Beispiel Medikamente, Drogen) vorhanden sind (z.B. Alkoholgeruch, Zeugenaussage, Art 
des zum Tode führenden Geschehens); 
 
- bei schwerwiegenden Straftaten und bei schweren Unfällen, die sich anhand örtlicher oder tages-
zeitlicher Bedingungen, aufgrund der Straßen- und Witterungsverhältnisse oder durch übliche 
Fehlverhaltensweisen nicht oder nicht ausreichend erklären lassen; 
 
- wenn eine Atemalkoholmessung nicht durchgeführt werden kann (vgl. Nummer 2.3); 
 
- wenn sie nach pflichtgemäßer Überprüfung wegen der Besonderheiten des Einzelfalles sowie der 
Schwere oder der Folgen der Tat ausnahmsweise geboten ist; 
 
- wenn bei ausschließlichem Verdacht einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verkehrsordnungswid-
rigkeit nach § 24a Absatz 1 StVG oder § 24c StVG Anhaltspunkte für einen Nachtrunk bestehen; 
 
- wenn das Testergebnis zwar einen unter 0,15 mg/l (oder 0,3 Promille) liegenden Atemalkoholwert 
ergibt, der Test aber erst nach mehr als einer Stunde nach der Tat durchgeführt werden konnte 
und äußere körperliche Merkmale (z.B. gerötete Augen, enge oder weite Pupillen, Sprechweise, 
schwankender Gang) oder die Art des nur durch alkoholtypische Beeinträchtigung erklärbaren Ver-
kehrsverhaltens auf eine Alkoholbeeinflussung zur Tatzeit hindeuten; 
 
- auf Weisung der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft an die Polizei. 
 
4.4.2  
Eine körperliche Untersuchung und eine Blutentnahme sollen grundsätzlich unterbleiben: 
 
- bei den Privatklagedelikten des Hausfriedensbruchs (§ 123 StGB), der Beleidigung (§§ 185 bis 
189 StGB) und der einfachen Sachbeschädigung (§ 303 StGB); 
 
- bei leichten Vergehen oder Ordnungswidrigkeiten mit Ausnahme der unter Nummer 4.3 aufge-
führten Regelfälle, es sei denn, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Täter oder die Täte-
rin schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sein könnte (§§ 20, 21, 323a StGB, §§ 12 Absatz 2 
und 122 OWiG), 
 
- wenn im Rahmen des Vortests oder der Atemalkoholmessung bei vorschriftsmäßiger Beatmung 
des Messgerätes weniger als 0,15 mg/l (oder 0,3 Promille) angezeigt werden, 
 
- wenn im Rahmen der entsprechend Nummer 2.3 durchgeführten Atemalkoholmessung weniger 
als 0,55 mg/l (oder 1,1 Promille) angezeigt werden und lediglich der Verdacht einer vorsätzlichen 
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oder fahrlässigen Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24a Absatz 1 StVG besteht und eine beweis-
sichere Atemalkoholanalyse erfolgreich durchgeführt werden kann. 
 
4.5 Verfahren bei der Blutentnahme  
 
4.5.1 Entnahme der Blutprobe   
Blutentnahmen dürfen nur von Ärztinnen oder Ärzten  nach den Regeln der ärztlichen Kunst durch-
geführt werden. Ersuchen um Blutentnahmen sind an Ärztinnen oder Ärzte zu richten, die dazu 
vertraglich verpflichtet oder bereit sind. Andere Ärztinnen oder Ärzte sind nicht verpflichtet, Ersu-
chen um Blutentnahmen nachzukommen. 
 
Da die Verwertbarkeit der bei einer Untersuchung auf Alkohol und anderer berauschender Mittel 
gewonnenen Messwerte wesentlich von der Blutentnahme abhängt, ist grundsätzlich wie folgt zu 
verfahren: 
 
- Das Blut ist möglichst bald nach dem Vorfall zu entnehmen. 
 
- Es sind grundsätzlich die Venülen zu verwenden, die über den zentralen Liefervertrag zu be-
schaffen sind. 
 
- Zum Nachweis des Alkohols im Blut ist eine Venüle ohne Natriumfluorid (NaF) und zum Nach-
weis von sonstigen berauschenden Mitteln ist eine Venüle mit Natriumfluorid (NaF) zu verwenden. 
Es ist darauf zu achten, dass beide Venülen deutlich gefüllt sind. Bis zur Übersendung bzw. Abho-
lung sind die Blutproben möglichst kühl, aber ungefroren zu lagern. 
 
4.5.2 Dokumentation 
Die polizeiliche Vernehmung/Anhörung über die Aufnahme von Alkohol oder anderer berauschen-
der Mittel sowie die körperliche Untersuchung sind nach Maßgabe der hierzu zu verwendenden 
Formblätter (Anlagen 1 und 2) vorzunehmen. Vernehmung oder Anhörung sind möglichst umge-
hend nach dem Vorfall durchzuführen, um den zur Zeit der Tat bestehenden Grad der Alkoholbe-
einflussung oder der Beeinflussung durch andere berauschende Mittel festzustellen. Dabei ist hin-
sichtlich der Aufnahme von Alkohol, Betäubungsmitteln und Medikamenten neben der Menge der 
aufgenommenen Substanzen auch der Zeitpunkt der Aufnahme der Substanzen möglichst genau 
zu ermitteln. Das Protokoll ist zu den Ermittlungsakten zu nehmen. 
 
Zusätzlich ist zur Dokumentation und Beweisführung bei Drogen- oder Medikamentenblutproben 
der Vordruck „Ergänzende polizeiliche Feststellungen beim Verdacht des Konsums berauschender 
Mittel“ (Anlage 3) zu verwenden. Alle festgestellten Ausfallerscheinungen und Auffälligkeiten sind 
freitextlich, detailliert und genau zu beschreiben, da diese Angaben die Grundlage für Entschei-
dungen von Untersuchungsstellen, Sachverständigengutachten, Staatsanwaltschaften und Gerich-
ten sind. In Fällen der §§ 24a und 24c StVG ist das Formular „Überprüfung der Eignung und Befä-
higung zum Führen von Kraftfahrzeugen gem. § 2 Absatz 12 StVG“ auszufüllen, um bei der Stra-
ßenverkehrsbehörde eine Prüfung der Entziehung der Fahrerlaubnis auf dem Verwaltungsweg zu 
erwirken. 
 
4.5.3 Androhung/Anordnung/Anwendung von Zwangsmaßnahmen 
Beschuldigte oder Betroffene, die sich der körperlichen Untersuchung oder Blutentnahme wider-
setzen, sind mit den nach den Umständen erforderlichen Mitteln zu zwingen, die körperliche Unter-
suchung und die Blutentnahme zu dulden. Zwangsmaßnahmen sind möglichst anzudrohen. 

Gegen andere Personen als Beschuldigte oder Betroffene darf unmittelbarer Zwang nur auf beson-
dere richterliche Anordnung angewandt werden (§ 81c Absatz 6 StPO, § 46 Absatz 1 OWiG). 
 
4.5.4 Zweite Blutentnahme 
Eine zweite Blutentnahme ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur in Aus-
nahmefällen und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles anzuordnen. 
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Dazu besteht z.B. Anlass, wenn 
 
- Anhaltspunkte für die Annahme gegeben sind, dass Beschuldigte oder Betroffene innerhalb einer 
Stunde vor der ersten Blutentnahme Alkohol zu sich genommen haben; 
 
- sich Beschuldigte oder Betroffene auf Nachtrunk berufen oder Anhaltspunkte für einen Nachtrunk 
vorliegen; 
 
- Beschuldigte oder Betroffene nicht unmittelbar nach der Tat ergriffen wurden und von ihrem 
Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch beziehungsweise offensichtlich falsche Angaben ma-
chen. 
 
Die zweite Blutentnahme soll 30 Minuten nach der ersten Blutentnahme erfolgen. 
 
4.5.5 Sicherung der Blutproben 
Die die körperliche Untersuchung und Blutentnahme anordnende oder eine von ihr zu beauftra-
gende Person soll bei dem gesamten Blutentnahmevorgang zugegen sein. Sie hat darauf zu ach-
ten, dass Verwechselungen von Blutproben bei der Blutentnahme ausgeschlossen sind. 
 
Die bei der Blutentnahme anwesende Person ist auch für die ausreichende Kennzeichnung der 
Blutprobe(n) verantwortlich. Zu diesem Zweck sollen mehrteilige Klebezettel verwendet werden, 
die jeweils die gleiche Identitätsnummer tragen. 
 
Die oder der für die Überwachung verantwortliche Polizeivollzugsbeamtin oder Polizeivollzugsbe-
amte hat die Teile des Klebezettels übereinstimmend zu beschriften. Ein Teil ist auf das mit Blut 
gefüllte Röhrchen aufzukleben. Der zweite Abschnitt ist auf das Untersuchungsprotokoll aufzukle-
ben, das der Untersuchungsstelle übersandt wird. Ihm ist zugleich der dritte Abschnitt lose anzu-
heften. Er ist nach Feststellung des Blutalkohol- bzw. Drogengehalts für das Gutachten zu verwen-
den. Der vierte Teil des Klebezettels ist in die Ermittlungsvorgänge einzukleben. Bei einer zweiten 
Blutentnahme ist auf den Klebezetteln die Reihenfolge anzugeben. Die Richtigkeit der Beschriftung 
ist von der Ärztin oder dem Arzt zu bescheinigen. 
 
Die bruchsicher verpackten Venülen sind möglichst kühl aber ungefroren zu lagern und auf dem 
schnellsten Weg der jeweiligen Untersuchungsstelle zuzuleiten. 
 
5. Urinproben  
Eine Urinprobe ist zu unterscheiden vom Urinvortest (Nummer 3.1). Sie ist nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person möglich. Diese ist hierüber zu belehren; die Belehrung ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 
Der Nachweis verbotener Substanzen ist im Urin technisch medizinisch weniger aufwendig als im 
Blut. Auch können im Urin berauschende Stoffe nachgewiesen werden, die bereits im Blut abge-
baut oder grundsätzlich nicht nachweisbar sind. Daher kommt einer Urinprobe im Strafverfahren, 
insbesondere beim Nachweis von synthetischen Drogen oder k.o.-Tropfen, besondere Bedeutung 
zu. 
 
5.1 Durchführung einer Urinprobe 
Die Intimsphäre und das Schamgefühl der betroffenen Person sind zu wahren. Bei der Durchfüh-
rung ist deshalb entsprechend Nummer 3.2 zu verfahren. 
 
Ist die betroffene Person nicht zur Abgabe einer Urinprobe bereit, ist für die Untersuchung auf be-
rauschende Mittel eine Blutentnahme durchzuführen und möglichst zwei Venülen (Natriumfluorid 
NaF) zu füllen, da die technisch-medizinische Analyse synthetischer Drogen aufwendiger ist und 
mehr Blut erfordert. 
 
Für die Untersuchung der Urinprobe sollte Urin in ausreichender Menge (möglichst 50 bis 100 ml) 
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zur Verfügung stehen. 
 
Urinproben sind kühl zu lagern. Sie müssen in lichtschließenden Behältnissen sowie festem Verpa-
ckungsmaterial gemeinsam mit gleichzeitig entnommenen Blutproben auf schnellstem Weg der zu-
ständigen Untersuchungsstelle zugeleitet werden. Dabei sollen mit der Blutprobe gleichlautende 
Identitätsnummern verwendet werden. 
 
6. Haarproben  
Daneben kommt die Sicherung einer Haarprobe durch Abschneiden in Betracht, wenn die länger 
dauernde Einnahme von anderen berauschenden Mitteln in Frage steht. Die Entnahme einer Haar-
probe stellt eine körperliche Untersuchung dar und darf gegen den Willen der/s Beschuldigten nur 
von der Richterin oder dem Richter, bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzöge-
rung auch durch die Staatsanwaltschaft und (nachrangig) ihre Ermittlungspersonen angeordnet 
werden (§ 81a Absatz 2 StPO). Die Haarprobe kann durch jede/n Polizeivollzugsbeamtin/-beamten 
entnommen werden. 
 
Bei den Probenahmen ist Folgendes zu beachten: 
 
- Die Probenahme, das Verpacken und Versenden darf nicht in der Nähe von Rauschmittelasser-
vaten stattfinden. 
 
- Die Entnahme sollte in erster Linie über dem Hinterhaupthöcker erfolgen. Ist dies nicht möglich, 
muss die Entnahmestelle entsprechend dokumentiert werden. 
 
- Die Probe sollte aus einem mindestens bleistift- bis kleinfingerdicken Strang bestehen. 
 
- Die Haare sind vor dem Abschneiden mit einem Bindfaden, möglichst 2-3 cm von der Kopfhaut 
entfernt, fest zusammenzubinden. 
 
- Die zusammengebundenen Haare sind möglichst direkt an der Kopfhaut abzuschneiden. Sollte 
dies nicht möglich sein, ist die Länge der zurückgebliebenen Haarreste zu dokumentieren. 
 
- Die entnommene Haarprobe ist fest in Papier oder Aluminiumfolie einzurollen. Die Probenbe-
schriftung mit Probenkennung, Bezeichnung der Entnahmestelle, Kennzeichnung von kopfnahem 
Ende und Haarspitze sowie Angaben zur Länge der verbliebenen Haarreste ist auf dem Bogen zu 
vermerken. 
 
7. Probenversand an die Untersuchungsstelle 
Der polizeilich festgestellte detaillierte Sachverhalt ist der vertraglich festgelegten Untersuchungs-
stelle mit einem durch die beauftragende Dienststelle konkretisierten Untersuchungsauftrag (An-
lage 1) zu übersenden. Da die Untersuchungsstellen zur Geheimhaltung verpflichtet sind, steht 
dem Versand einer Vorgangskopie nichts entgegen. Die Untersuchungsstelle bearbeitet nur 
schlüssige Aufträge. Bei Unklarheiten und Unstimmigkeiten hält die Untersuchungsstelle vor Be-
ginn der Untersuchung Rücksprache mit der beauftragenden Dienststelle. 
 
8. Vernichtung des Untersuchungsmaterials  

8. 1 Untersuchungsproben  
Die Untersuchungsproben einschließlich des aus ihnen aufbereiteten Materials und der Zwischen-
produkte sind unverzüglich zu vernichten, sobald sie für das betreffende oder ein anderes anhängi-
ges Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht mehr benötigt werden, im Regelfall nach 
rechtskräftigem Abschluss des oder der Verfahren. Hierüber informiert die sachbearbeitende 
Dienststelle die Untersuchungsstelle. 
 
Liegen Anhaltspunkte vor, welche die Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung 
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in den vorigen Stand wegen Versäumung einer Frist rechtfertigen können, obliegt die Entschei-
dung über die Vernichtung derjenigen Behörde, welche die Verfahrensherrschaft hat. 
 
8.2 Untersuchungsbefunde  
Die Untersuchungsbefunde sind zu den Verfahrensakten zu nehmen und mit diesen nach den da-
für geltenden Bestimmungen zu vernichten. 
 
9. Sicherstellung/Beschlagnahme von Führerscheinen  
 
9. 1 Voraussetzungen 
Liegen die Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a Absatz 1, 6 
StPO, §§ 69, 69b StGB) vor, so ist der Führerschein sicherzustellen oder zu beschlagnahmen (§ 
94 Absatz 3, § 98 Absatz 1, § 111a Absatz 6 StPO). Jede Sicherstellung oder Beschlagnahme 
setzt voraus, dass für diese Maßnahme ein dringender Tatverdacht als auch ein hoher Grad von 
Wahrscheinlichkeit dafür bestehen muss, dass das Gericht die beschuldigte Person für ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeugen halten und ihr daher die Fahrerlaubnis entziehen wird. 
 
9.2 Durchführung Sicherstellung 
 
9.2.1 Sicherstellung/Beschlagnahme nach vorausgegangener Alkoholprüfung 
Ist ein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt worden, so hat eine Sicherstellung oder Be-
schlagnahme dann zu erfolgen, wenn bei vorschriftsmäßiger Beatmung des elektronischen Ate-
malkoholprüfgerätes (Vortest- oder Atemalkoholmessgerät) 0,55 mg/l (oder 1,1 Promille) und mehr 
angezeigt werden oder Anhaltspunkte für eine relative Fahruntüchtigkeit bestehen. 
 
9.2.2 Sicherstellung/Beschlagnahme ohne vorausgegangene Alkoholprüfung 
Der Führerschein ist auch dann sicherzustellen oder zu beschlagnahmen, wenn von einer relativen 
oder absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen ist und die beschuldigte Person sich weigert, an der 
Atemalkoholmessung mitzuwirken und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wird. 
 
9.2.3 Übersendung an die Staatsanwaltschaft 
Der sichergestellte oder beschlagnahmte Führerschein ist unverzüglich mit den bereits vorliegen-
den Ermittlungsvorgängen der Staatsanwaltschaft oder  
 
- bei entsprechenden Absprachen - dem Amtsgericht, bei dem der Antrag nach § 111a StPO auf 
Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 417 StPO gestellt wird, zuzuleiten. Die Vor-
gänge müssen die Gründe enthalten, die eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis erforderlich 
erscheinen lassen. Aus ihnen muss sich auch ergeben, ob eine Sicherstellung (ohne Widerspruch) 
oder eine Beschlagnahme erfolgt ist. 
 
9.2.4 Rückgabe des Führerscheins 
Liegen die Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a Absatz 1, 6 
StPO, §§ 69, 69b StGB) nicht mehr vor, so ist der Führerschein im Einvernehmen mit der Staats-
anwaltschaft unverzüglich an die betroffene Person zurück zu geben. Dies ist regelmäßig der Fall, 
wenn das Blutprobenergebnis im Zusammenhang mit den Umständen der Tat keinen Verdacht ei-
ner Straftat begründet. 
 
9.2.5 Ausländische Führerscheine 
Die Nummern 9.2.1 bis 9.2.4 gelten auch für von einer Behörde eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgestellte Führerscheine, sofern die Inhaberin ihren/der Inhaber seinen ordentli-
chen Wohnsitz im Inland hat. 

Hat die Inhaberin/der Inhaber des Führerscheins eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ei-
nen festen Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich um andere ausländische Führerscheine, die 
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zum Zwecke der Anbringung eines Vermerkes über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis 
sichergestellt oder beschlagnahmt worden sind (§ 111a Absatz 6 StPO), gelten sie mit der Maß-
gabe, dass diese Führerscheine nach der Anbringung des Vermerkes unverzüglich zurückzugeben 
sind. 
 
9.2.6 Belehrungen 
Der/Die Beschuldigte ist über ihr/sein Widerspruchsrecht zur Beschlagnahme des Führerscheins 
zu belehren. Dies ist in dem Formular „Durchsuchungs-/Sicherstellungsprotokoll“ (Seite 2) zu do-
kumentieren. 
 
10. Bevorrechtigte Personen  
 
10.1 Abgeordnete  
Soweit von Ermittlungshandlungen Abgeordnete des Deutschen Bundestages, der Gesetzge-
bungsorgane der Länder oder Mitglieder des Europäischen Parlaments betroffen sind, wird auf das 
Rundschreiben des Bundesministers des Innern vom 10.01.1983 (P II 5-640180/9, GMBl. S. 37) 
verwiesen. 
 
Danach ist es nach der Praxis der Immunitätsausschüsse in Bund und Ländern zulässig, nach 
Maßgabe von Nrn. 191 Absatz 3 Buchstabe h, 192b Absatz 1 RiStBV Abgeordnete zum Zwecke 
der Blutentnahme zur Polizeidienststelle und zu einer Ärztin oder einem Arzt zu bringen. 

Die sofortige Sicherstellung oder Beschlagnahme des Führerscheines eines oder einer Abgeord-
neten ist nicht zulässig, sofern nicht die Durchführung von Ermittlungsverfahren durch die jeweili-
gen Parlamente allgemein genehmigt ist. Die Staatsanwaltschaft ist unverzüglich fernmündlich zu 
unterrichten. 
 
Mitglieder des Europäischen Parlaments aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
dürfen im Bundesgebiet weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden. 
 
10.2 Diplomatinnen, Diplomaten u.a.  
Bei Personen, die diplomatische Vorrechte und Befreiungen genießen, sind Maßnahmen nach §§ 
81a, 81c StPO und die Beschlagnahme des Führerscheins nicht zulässig (§§ 18, 19 GVG). Bei An-
gehörigen konsularischer Vertretungen sind sie nur unter gewissen Einschränkungen zulässig; da-
nach kommt eine Immunität von Konsularbeamtinnen, Konsularbeamten und Bediensteten des 
Verwaltungs- und technischen Personals nur dann in Betracht, wenn die Handlung in engem sach-
lichen Zusammenhang mit der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben steht (z.B. nicht bei Privat-
fahrten). Soweit eine Strafverfolgung zulässig ist, werden bei Verdacht schwerer Straftaten gegen 
die zwangsweise Blutentnahme aufgrund einer Entscheidung der zuständigen Justizbehörde keine 
Bedenken zu erheben sein (vgl. Rundschreiben des Auswärtigen Amtes vom 15.9.2015 - 503-90-
507.00 -, GMBl. 2015, S. 1206  sowie Nrn. 193 bis 195 RiStBV). 
 
10.3 Stationierungsstreitkräfte 
 
10.3.1 Grundsätze 
Bei Mitgliedern der Stationierungsstreitkräfte und des zivilen Gefolges sowie deren Angehörigen 
sind Maßnahmen nach §§ 81a, 81c StPO grundsätzlich zulässig (vgl. Artikel VII NATO-Truppen-
statut), soweit die Tat 
 
- nach deutschem Recht, aber nicht nach dem Recht des Entsendestaates (dessen Truppe hier 
stationiert ist) strafbar ist, oder 
 
- sowohl nach deutschem Recht als auch nach dem Recht des Entsendestaates strafbar ist, je-
doch nicht in Ausübung des Dienstes begangen wird und sich nicht lediglich gegen das Vermögen 
oder die Sicherheit des Entsendestaates oder nur gegen die Person oder das Vermögen eines 
Mitgliedes der Truppe, deren zivilen Gefolges oder anderer Angehörige richtet, und die deutschen 
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Behörden nicht auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit verzichten. 
 
In allen anderen Fällen ist von der Anwendung der §§ 81a, 81c StPO abzusehen, da das Militär-
recht verschiedener Stationierungsstreitkräfte die Blutentnahme gegen den Willen der Betroffenen 
für unzulässig erklärt. 
 
10.3.2 Erlaubnisse zum Führen dienstlicher Kraftfahrzeuge 
Auf Führerscheine, die Mitgliedern der Stationierungsstreitkräfte oder des zivilen Gefolges von ei-
ner Behörde eines Entsendestaates zum Führen dienstlicher Kraftfahrzeuge erteilt worden sind, ist 
§ 69b StGB nicht anwendbar (Artikel 9 Absatz 6 a und b NTS-ZA). Eine Sicherstellung oder Be-
schlagnahme eines Führerscheines ist deshalb nicht zulässig. Jedoch nimmt die Polizei den Füh-
rerschein im Rahmen der gegenseitigen Unterstützung (Artikel 3 NTS-ZA) in Verwahrung und 
übergibt ihn der zuständigen Militärpolizeibehörde. 
 
10.3.3 Erlaubnisse zum Führen privater Kraftfahrzeuge 
Führerscheine zum Führen privater Kraftfahrzeuge, die Mitgliedern der Stationierungsstreitkräfte 
oder des zivilen Gefolges und deren Angehörigen im Entsendestaat oder von einer Behörde der 
Truppe erteilt worden sind, können ausnahmsweise in den Fällen, in denen die deutschen Gerichte 
die Gerichtsbarkeit ausüben, nach Maßgabe des § 69b StGB entzogen werden (Artikel 9 Absatz 
6b NTS-ZA). Bis zur Eintragung des Vermerks über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis 
kann der Führerschein sichergestellt oder nach § 111a Absatz 6 Satz 2 StPO auch beschlagnahmt 
werden.  

Die Beschlagnahme ist jedoch nur anzuordnen, wenn die Militärpolizei erklärt, keine Ermittlungen 
führen zu wollen. Erscheint die Militärpolizei nicht oder nicht rechtzeitig, so ist unverzüglich eine 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Beschlagnahme einzuholen. 
 
 

11. Kosten  
Die Kosten der körperlichen Untersuchung, der Blutentnahme und -untersuchung sowie der Urin- 
und Haarprobe und deren Untersuchung sind zu den Akten des Strafverfahrens oder des Bußgeld-
verfahrens mitzuteilen. Über die Pflicht der Kostentragung wird im Rahmen des Strafverfahrens 
oder des Bußgeldverfahrens entschieden. Eine vorherige Einziehung unterbleibt. 
 
12. Inkrafttreten  
Dieser Runderlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft und am 31.1.2024 außer 
Kraft.                                                           

Gleichzeitig wird der Gem. RdErl. d. Innenministeriums (IV A 2 - 2743), d. Justizministeriums (4103 
- III A. 29), d. Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung (III B 2-21-34/34) u. d. Ministe-
riums für Wissenschaft und Forschung (322-1.09.14.03-) v.15.08.2000 (SMBl. NRW. 2051) aufge-
hoben.

Fußnoten : 

Fn1: Bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 24a und 24c StVG sind auch die Poli-
zeibehörden Verwaltungsbehörden im Sinne des § 35 Absatz 1 OWiG 

 



Dienststelle Aktenzeichen

      
Sammelaktenzeichen Fallnummer

            
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung)

      
Sachbearbeitung Telefon Nebenstelle Fax

      
      
      
      
     

                  

Protokoll und Antrag zur Feststellung von
Alkohol Drogen Medikamenten/anderen berauschenden Mitteln 
im Blut im Urin im Haar 

Anlass
Ereignis/Delikt/Verletzte Bestimmung

      

Tatzeit am/Tatzeitraum von (Datum, Uhrzeit) Wochentag Tatzeitraum bis (Datum, Uhrzeit)

     ,       Uhr         ,          

Maßnahme(n)      

 Alkohol-Vortest-Ergebnis:       mg/l mit Dräger Evidential 6510 

 nicht durchgeführt  verweigert nicht möglich   

 Atemalkoholmessung        mg/l mit Dräger 9510DE  

 nicht durchgeführt  verweigert nicht möglich   

Drogentest:       
 positiv  negativ  nicht durchgeführt verweigert nicht möglich   

 Eine Blutentnahme  Zwei Blutentnahmen Urinprobe  Haarprobe 
Anordnungszeit (Datum, Uhrzeit) Anordnung durch

     ,       Uhr       

Belehrung 

als Beschuldigte(r) nach  
§ 163a Abs. 4, § 136 Abs. 1 S. 2-4 StPO 

als Zeugin/Zeuge nach  
§ 52 Abs. 3, § 55 Abs. 2 i. V. m. § 81c StPO 

 als Betroffene(r) nach § 55 OWiG nicht erfolgt, weil       

Geschlecht 

Von der Maßnahme betroffene Person M  W U
Name, Vorname(n), Geburtsjahr, ggf. Geburtsort/-kreis/-staat 

     

Angaben über Alkohol-/Medikamenten-/Drogenauf- bzw. einnahme 
Auf-/Einnahme in den letzten 24 Stunden vor dem Vorfall (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte))

      

      

      
Auf-/Einnahme nach dem Vorfall (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte)) dazu befragt  Ja Nein
      

      
Letzte Nahrungsaufnahme (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte))

      
Bemerkungen

      

 Ort,       Platz für Klebezettel 
Ein Ident-Nummern-Paar samt Trägerpapier vom 
Etikettenstreifen abtrennen. Trägerpapier von der 

oberen Nummer lösen und an der Querperforation nach unten 
umklappen.

Obere Ident-Nummer 
hier aufkleben. 

Die lose anhängende untere Ident-Nummer ist für das 
Gutachten bestimmt.  Name, Amtsbezeichnung, Unterschrift 

Untersuchungsergebnis und Rechnung an 

      



Aktenzeichen

Ärztlicher Bericht       

Nicht mit Alkohol, Ether, Phenol, Lysol, Sagrotan, Jodtinktur oder anderen organischen Flüssigkeiten desinfizieren.

Geschlecht 

Personalien Lfd. Nr.     M  W U
Name, Vorname(n), Geburtsjahr

      

Blutprobe Bei Leichen 
 Datum, Uhrzeit Kontrollnummer Blutröhrchen
    EtOH Drogen Todeszeit (Datum, Uhrzeit) 

1. BE      ,       Uhr             ,       Uhr 

2. BE      ,       Uhr       Fäulniserscheinung 

keine  leicht stark 
Datum, Uhrzeit 

 Urinprobe(n)       
Blutentnahme (ca. 8 ccm) mit Venüle R oder Venülröhr-
chen aus der freigelegten Oberschenkelvene (nicht aus 
dem Herzen, aus Wunden oder Blutlachen)

Datum, Uhrzeit, Entnahmestelle Datum, Uhrzeit der Leichenblutentnahme, Art der Vene

 Haarprobe(n)             

Befragung (a bis e bezogen auf die letzten 24 Stunden)
Datum, Uhrzeit Menge (ccm)

 a Blutverlust      ,       Uhr     Schock Erbrechen 
Narkosemittel

 b Blutentnahme nach Narkose      ,       Uhr      
Menge

 c Transfusion      ,       Uhr      
Art und Menge

 d Infusion      ,       Uhr      
Art und Menge

 e Medikamente oder Drogen      ,       Uhr      

 f  Von dem jetzigen Vorfall unabhängige Krankheiten/Leiden       

 Diabetes  Epilepsie Geisteskrankheit frühere Schädel-/Hirntraumen 

Untersuchungsbefund (Sollten Tests nicht durchführbar sein, so kann dies unter „Gesamteindruck“ vermerkt werden)

Körpergewicht in kg Körperlänge in cm

      gewogen  geschätzt       gemessen geschätzt 
Konstitution hager mittel fettleibig       

Bestehende Verletzungen (auch 
Verdacht auf Schädelhirntrauma)

 ja       

Gang (geradeaus)  sicher schwankend torkelnd schleppend 

Plötzliche Kehrtwendung (nach vorherigem Gehen) sicher unsicher 

 feinschlägig grobschlägig Auslenkung Auslenkung Drehnystagmus 

Dauer in Sekunden schnell  langsam
Finger-Finger-Prüfung  sicher unsicher     

Finger-Nasen-Prüfung  sicher unsicher     

Sprache  deutlich verwaschen lallend       

Pupillen  unauffällig stark erweitert  stark verengt 

Pupillenlichtreaktion  prompt verzögert fehlend   

Bewusstsein  klar benommen bewusstlos verwirrt 

Störung  der Orientierung  ja Art

 .der Erinnerung an Vorfall  ja
Denkablauf  geordnet sprunghaft perseverierend 

 verworren       

Verhalten  beherrscht redselig distanzlos abweisend

 aggressiv verlangsamt lethargisch       

Stimmung  unauffällig depressiv euphorisch stumpf

 gereizt       

Äußerlicher Anschein des Einflusses  Alkohol Drogen Medikamente nicht

von ... bemerkbar  leicht deutlich stark sehr stark 
Gesamteindruck (z. B. Vortäuschung/Übertreibung/sonstige Auffälligkeiten)

      

Versicherung der Ärztin/des Arztes 
Desinfektion der Haut erfolgte mit Polyhexanid Lauryldimethylbenzilammoniumbromid

Röhrchen und Protokoll sind in meiner Gegenwart mit gleichlautend nummerierten Klebezetteln versehen worden. 

Ort, Datum 

Unterschrift und Name der Ärztin/des Arztes 



Dienststelle Aktenzeichen

      
Sammelaktenzeichen Fallnummer

            
Sachbearbeitung durch (Name, Amtsbezeichnung)

      
Sachbearbeitung Telefon Nebenstelle Fax

      
      
      
      
     

                  

Protokoll zur Atemalkoholmessung
Maßnahme angeordnet durch (Name, Amtsbezeichnung, Dienststelle)

     

Tatzeit
Tatzeit am/Tatzeitraum von (Datum, Uhrzeit) Wochentag Tatzeitraum bis (Datum, Uhrzeit)

     ,       Uhr         ,          

Von der Maßnahme betroffene Person M  W U
Name, Vorname(n), Geburtsjahr

           
Fahrzeugart

beteiligt als  Fahrerin  Fahrer       

Die Belehrung 

als Betroffene(r) nach § 55 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie über die Freiwilligkeit, den Ablauf 
und Zweck der Messung unter Hinweis auf die Folgen einer Verweigerung oder einer nicht vorschriftsmäßigen 
Beatmung des Messgerätes ist erfolgt. 

 ist nicht erfolgt, weil       

Die betroffene Person hat sich mit der Durchführung der Atemalkoholmessung nach 
Belehrung einverstanden erklärt: 

 ja nein

 Die Atemalkoholmessung war wegen nicht vorschriftsmäßiger Beatmung des Messgerätes nicht möglich 

Anlass der Messung 
Bezeichnung

 Verkehrsunfall       
Bezeichnung

 Verkehrsordnungswidrigkeit       
Bezeichnung

andere Straftat/Ordnungswidrigkeit       

Messung 

 Alkohol-Vortest-Ergebnis:         mg/l mit Dräger Evidential 6510 

 nicht durchgeführt  verweigert nicht möglich 

 Atemalkoholmessung:              mg/l mit  Dräger 9510DE 

 nicht durchgeführt  verweigert nicht möglich 

 Ergebnis siehe Messprotokollausdruck (Rückseite)    

Angaben über Alkohol- und Nahrungsaufnahme 
Auf-/Einnahme in den letzten 24 Stunden vor dem Vorfall (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte))

      

      

      
Auf-/Einnahme nach dem Vorfall (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte)) dazu befragt  Ja Nein
      

      
Letzte Nahrungsaufnahme (Datum, Zeitraum, Art und Menge, Ort (Wohnung, Gaststätte))

      
Bemerkungen

      

Ort,      

Name, Amtsbezeichnung, Unterschrift   



 

Lichtverhältnisse am Anhalteort 

 Tageslicht  Dämmerung  Dunkelheit  Straßenbeleuchtung  Fahrzeuginnenbeleuchtung 

Grund des Anhaltens 

 allgemeine Verkehrskontrolle    Verdacht Straftat/Ordnungswidrigkeit     Verkehrsunfall                 

Ergebnis Vortestverfahren:  Vortest verweigert  Nachtrunk behauptet  

Alkoholtest am __________  um __________  Uhr,     _________  AAK mg/l, gemessen mit:      Dräger Evidential     Alkoholvortestgerät 

Drogenvortest am __________  um __________ Uhr           Speichel           Urin 

Positiv auf 

 Amphetamine       Methamphetamine       Cannabis          Kokain             Opiate         Benzodiazepine         Methadon 

Wann wurden letztmalig Drogen konsumiert?    keine Angaben      unmittelbar vor Fahrtantritt     1–2 Stunden vor Fahrtantritt  

  2–6 Stunden vor Fahrtantritt           am Vortag vor Fahrtantritt               weiter zurückliegender Tag 

Hinweise auf Konsum anderer Drogen oder Medikamente?     ja,  bitte Stoffe oder Medikamente in der Anzeige angeben! 

 
Nachfolgend werden beispielhaft Indizien aufgeführt, die auf den Konsum von Drogen hinweisen können. 
Alle Feststellungen, einschließlich möglicher Verhaltensänderungen, sind im Anzeigentext detailliert zu 
beschreiben.  
 
Fahrweise und Fahrzeugbedienung Verhalten am Anhalteort Aussteigen aus dem Fahrzeug 

 „Schlangenlinien“ Strecke und Abweichun-

gen in der Anzeige angeben 
 distanzlos  apathisch  Gleichgewichtsstörungen 

 Geschwindigkeit/Rotlichtverstoß  aggressiv  unangemessen 
heiter 

 Festhalten nach dem Aussteigen 

 unsicheres Schalten  depressiv  hyperaktiv  verlangsamte Koordination 

 Abwürgen des Motors  redselig    hyperaktiv 

    Aufheulen des Motors   wechselnde Stimmung   

Gang Verhalten auf der Dienststelle Körperliche Auffälligkeiten 

 schwankende Körperhaltung  distanzlos  apathisch  Unruhe 

 Gleichgewichtsstörungen  aggressiv  unangemessen 
heiter 

 Zittern 

Mimik  depressiv  hyperaktiv  Erbrechen 

 Nase hochziehen  redselig    Schweißausbruch 

 Lippen lecken   wechselnde Stimmung  trockener Mund 

 Hautzittern     

Sprache Bewusstsein/Aufnahmefähigkeit Zeitempfindungstest 

 undeutlich  Konzentrationsmangel  gestörtes Zeitempfinden 

 verlangsamt  verwirrt/desorientiert   ____ Sek. als 30 Sekunden empfunden 

 unverständlich  gestörtes Zeitempfinden Pupillenreaktion 

 nicht deutschsprachig, sondern:    verlangsamt    fehlend    pulsierend 

   Prüfreiz:   Taschenlampe    Diagnoseleuchte 

Finger-Finger-Test Finger-Nase-Test Augen und Pupillen 

 unauffällig  unauffällig  unauffällig  Bindehäute gerötet 

 unsicher   unsicher  glasig/wässrig  verkleinert/verengt 

 gestörte Feinmotorik  trifft Nasenrücken oder Oberlippe  glänzend  vergrößert/erweitert 

 zittrig  zittrig  unruhig  Lidflattern 

 

 
 

(Name, Amtsbezeichnung, Unterschrift)  

 

Ergänzende polizeiliche Feststellungen beim Verdacht des Konsums berauschender Mittel 

(Alkohol, Drogen, Medikamente) Aktenzeichen 

     

Anlage zur Anzeige gegen  1. BL, Venülen-Nr.:       2. BL, Venülen-Nr.:       
Name Vorname Geb.-Datum Geschlecht: 

                   m  w 
Tatzeit (Datum/Uhrzeit) Tatort 

      Uhr       
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Handlungsanweisung zur Durchführung  

von Speichel- und Urinvortest zur Drogenerkennung 

 
• Die die Speichel- und Urintests nutzenden Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten 

(PVB) sind in die herstellerseitig beschriebene, normengerechte Anwendung des 
Verfahrens eingewiesen und halten Ihre diesbezüglichen Kenntnisse regelmäßig auf 
Stand. 

 

• Die Urintests werden bei guter Beleuchtung auf einer ebenen, abwisch- und 
desinfizierbaren Fläche oder einer flüssigkeitsundurchlässigen Einmalunterlage 
durchgeführt. 

 

Folgende Einsatzmittel sollen mitgeführt und im Bedarfsfall eingesetzt werden können:  

 

• Flüssigkeitsdichte Handschuhe zum Einmalgebrauch, die der DIN-Norm EN-455 
entsprechen 

 

• Händedesinfektionsmittel mit Gebrauchsanleitung  

 

• Flächendesinfektionstücher mit Gebrauchsanleitung (ersatzweise 
Flächendesinfektionsmittel und Einmaltücher).   Das Desinfektionsmittel muss den 
Anforderungen des Verbundes für angewandte Hygiene  (VAH ) entsprechen. 

 

• Flüssigkeitsdichte und verschließbare Entsorgungsbeutel 

 

• Schutzbrille 

 

Bei der Durchführung von Speichel- oder Urinvortest zum 
Erkennen des Drogenkonsums sind die nachfolgenden 
besonderen persönlichen Schutzmaßnahmen zu beachten: 
 

• Die im Vortestset mitgelieferte persönliche Schutzausrüstung / Desinfektionsmittel sind 
durch die Einsatzkräfte auf Vollständigkeit und Zustand zu prüfen und bei der 
Durchführung des Tests zu benutzen.  

 

• Bei der Probeentnahme sind von den PVB die Handschuhe zum Einmalgebrauch zu 
tragen.  

 

• Aus Infektionsschutzgründen ist bei Spritzgefahr während der Probeentnahme durch 
die PVB eine Schutzbrille zu tragen. (Dies ist nur ausnahmsweise bei hustenden oder 
unkooperativen Probanden bei Speicheltests zu erwarten. Bei sachgerechter 
Anwendung der Urinpipetten ist eine Spritzgefahr nicht zu erwarten.) 

 

• Das mitgeführte Händedesinfektionsmittel ist gemäß Gebrauchsanleitung zu benutzen, 
auch nach Ablegen der Einmalhandschuhe.  

 

• Verunreinigungen von Gegenständen durch Urin oder Speichel sind durch 
Flächendesinfektionstücher zu reinigen.  

 

• Die benutzten Verbrauchsmaterialien (Handschuhe, Tücher, Urinbecher, Probenträger)  
sind in verschließbaren Entsorgungsbeuteln zu sammeln und sachgerecht zu 
entsorgen. 
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Personalnachrichten 

 
 

OLG-Bezirk Düsseldorf 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Vors. Richter/in am LG: Richter am LG Dr. Martin Alberring aus Mönchengladbach in 
Mönchengladbach; z. Richter/in am AG: Richterin Dr. Clarissa von Carlowitz in Duisburg; z. 
Justizrat (A 13 m. AZ.): Justizrat Michael Melchers in Duisburg; z. Sozialamtsrat: Sozialamtmann 
Martin Kragl in Düsseldorf; z. Justizamtsinspektorin (A 9 m. AZ.): Justizamtsinspektorin Maria 
Radke in Neuss; z. Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Bärbel Reintjes, Regina Schmidt-
Franzen, Dorothe Sorge u. Evelin Träger in Duisburg. 
 
Versetzt: 
 
Direktorin des AG (R 2 Z gem. FN 3) Barbara Gebauer aus Velbert nach Mettmann, Richter am LG 
Dr. Frank Schmitz aus Koblenz nach Düsseldorf. 
 
Ruhestand: 
 
Direktor des AG (R 2 Z gemäß Fußnote 3) Lutz Wollenhaupt in Langenfeld; Justizhauptsekretärin 
Ulrike Gollembusch in Remscheid. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Jan Michel Hilmer, Kim Kaiser, Dr. Alice Overbeck-Gröne, Jan Justus Waßenberg u. Judith Weber. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Versetzt: 
 
Oberstaatsanwalt Jens Hartung v. d. GStA nach Duisburg. 
 
Ruhestand: 
 
Justizamtsinspektorin Marion Haubold in Duisburg. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Pia Meuser und Christine Saumweber. 
 
Notarinnen und Notare 
 
Bestellt zum Notar: 
 
Mark Neukirchen in Wuppertal-Barmen u. Agron Berisha in Dinslaken. 
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OLG-Bezirk Hamm 

 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richter am AG: Richter Felix Teckenbrock in Hamm; z. Justizrätin/Justizrat (A 13 m. AZ.): 
Justizrätin/Justizrat Norbert Sicking in Ahaus, Brigitte Krüger in Hagen u. Stefan Weber in Olpe, z. 
Justizamtsrätin: Justizamtfrau Sonka Grimm in Bottrop, z. Justizamtfrau/-amtmann: Justizober-
inspektor/in Katrin Langen u. Helge Schubert in Münster, z. Sozialamtfrau: Sozialoberinspektorin 
Gisela Schulte in Detmold. 
 
Ruhestand: 
 
Oberregierungsrätin Ingrid Teuscher-Neuhaus in Hagen, Justizrat Karl Josef Rüsenberg in Blom-
berg, Sozialamtsrat Gerhard Schadowski in Bochum, Justizamtsinspektor/in (A 9 m. AZ.) Cordula 
Ruberg in Altena, Wanda Bröcher in Bochum, Asta Besten in Gladbeck, Oswald Bergmann in Ka-
men, Michael Satorius in Dortmund, Justizamtsinspektorin Anna Maria Küdde in Münster; Maria 
Laumeier in Unna, Justizhauptwachtmeister Frank-Josef Schneider in Gladbeck, Justizoberwacht-
meister Herbert Eimert in Hamm. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorinnen Sophie Averweg u. Vera Margarita Tilke.  
 
Ausgeschieden: 
 
Richterin Dorothee Rickert. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt: Staatsanwältin als Gruppenleiterin Dr. Anke Schnadt 
aus Bielefeld u. Staatsanwalt Jan Oelbermann aus Bochum bei der GStA. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor: Christopher Lenz. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Rechtsanwältin / Rechtsanwalt (Neuzulassungen u. Aufnahmen): 
 
Christin Malsch (bisher RAK Düsseldorf) in Gelsenkirchen, Anne Katrin Schmitz (bisher RAK Ham-
burg) in Münster. 
 
Syndikusrechtsanwältin / Syndikusrechtsanwalt (Neuzulassungen u. Aufnahmen): 
 
Florian Grimm (bisher RAK Düsseldorf) in Essen, Ines Platz in Hiddenhausen, Miriam Rischmüller 
in Bönen. 
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Löschungen als Rechtsanwältin / Rechtsanwalt: 
 
Anna Katharina Fischer in Ostbevern, Sarah Gnad in Gelsenkirchen, Christian Bahl in Recklingha-
usen, Dr. Erwin Bauer in Münster, Thomas Geuking in Lüdenscheid. 
 
Löschungen als Syndikusrechtsanwältin / Syndikusrechtsanwalt: 
 
Markus Zeyen in Bochum, Jeanette Pentzek in Essen, Nese Kaya in Dortmund. 
 
Abgabe in andere Kammerbezirke: 
 
Pavlos Polychronidis in Bochum. 
 
Bestellt zur Anwaltsnotarin/zum Anwaltsnotar: 
 
Rechtsanwälte Hayo Belke in Meschede, Dr. Pascal Heßeling in Essen und Cem Kaba in Paderborn. 
 
Erreichen der Altersgrenze: 
 
Rechtsanwalt und Notar Peter Däumer in Lünen. 
 
 

OLG-Bezirk Köln 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Vorsitzenden Richter/in am LG: Richterin am LG Dr. Kathrin Wannenmacher u. Richter am AG 
Dr. Peter Sommer in Köln; z. Richter am LG: Richter Dr. Martin Grieß in Köln. 
 
Ruhestand: 
 
Vizepräsident des LG Dr. Volker Voormann in Aachen. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Anna Jansen u. Paula Kosciow. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Staatsanwalt: Staatsanwalt (Richter auf Probe) Arne von Boetticher in Köln, z. Justizrat: Justiz-
amtsrat Christoph Sax in Köln, z. Justizamtsrätin: Justizamtfrau Marion Lorenz in Aachen, z. Jus-
tizamtfrau: Justizoberinspektorin Jenny Schleibach in Aachen u. Jessica Schmidt in Bonn. 
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OVG und Verwaltungsgerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Präs. des VG: Vors. Richter am OVG Dr. Siegbert Gatawis in Gelsenkirchen; z. Vors. Richter 
am OVG: Richter am OVG Jörg Sander; z. Vors. Richter/in am VG: Richter am VG Fabian Schmi-
detzki in Gelsenkirchen; z. Richter/in am VG: Richter/in Tanja Lücke in Aachen, Mathias Müller und 
Isabel Sonntag in Arnsberg, Nora Siegelkow, Esther-Katharina Unger und Dr. Jan Urban in Düssel-
dorf, Dr. Till Fohrbeck, Diana Schäfers und Thomas Waschkowitz in Gelsenkirchen, Lilo Gerdes und 
Dr. Jasmin Hölscher in Köln, Hendrik Steudel in Minden, Sarah Peick und Anna Schrader in Münster; 
z. Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Brigitte Laudage in Arnsberg; z. Justizhauptsek-
retärin: Justizobersekretärin Ulrike Wessels in Münster. 
 
Versetzt: 
 
Richterin am VG Laura Gehlen von Düsseldorf nach Köln, Richter Hendrik Steudel aus dem Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung Schles-
wig-Holstein nach Minden, Regierungsamtfrau Katharina Stehr an das Rechnungsprüfungsamt in 
Münster. 
 
Ausgeschieden: 
 
Richter Marcel Kasprzyk in Köln auf eigenen Antrag. 
 
Ruhestand: 
 
Präsident des VG Bernhard Fessler in Gelsenkirchen, Vors. Richter am VG Hans-Jürgen Skrypzak 
in Aachen, Richter am VG Harald Bohlen in Köln, Richterin am VG Ute Willems in Münster, Oberre-
gierungsrat Dietmar Schmidt in Arnsberg, Regierungsamtsrätin Annette Kluwig in Gelsenkirchen und 
Justizamtsinspektorin Burgita Krüger in Minden. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor/in Sebastian Golz, Dr. David Harbecke, Dr. Volker Herbolsheimer, Lukas Kolbe, Stephanie 
Meyer, Florina Neßmann, Matthias Riemen und Inessa Thelen.  
 
 

LSG und Sozialgerichte 
Ernannt:  
 
z. Richter am SG als weiterer Aufsicht führender Richter: Richter am SG Mark  
Damerius in Gelsenkirchen; z. Richter/in am SG: Richter Thomas Felten-Sprenger in Duisburg u. 
Jan Schüttfort in Dortmund; z. Richter kraft Auftrags: Oberregierungsrat Dr. Sebastian Schade in 
Dortmund. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assesorin Lisa Dühr in Münster. 
 
Ruhestand:  
 
Richter am Sozialgericht Harald Witt in Münster. 
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LAG-Bezirk Düsseldorf 

Versetzt:  

Richter am ArbG Dr. Jens Jüttner vom ArbG Wuppertal an das ArbG Düsseldorf. 

LAG-Bezirk Hamm 

Versetzt: 

Richterin am ArbG Johanna Ennemann von dem ArbG Hamm an das ArbG Minden. 

LAG-Bezirk Köln 

Ernannt:  

z. Richterin am ArbG als die ständige Vertreterin eines Direktors: Richterin am ArbG Dr. Katha-
rina Franck aus Köln in Aachen. 

Versetzt:  

Richterin am ArbG Nadja Abou Lebdi von Aachen nach Köln, Richterin am ArbG Dr. Dorothea Ro-
ebers von Köln nach Siegburg, Richterin am ArbG Stefanie Hölscher von Siegburg nach Köln. 

Justizvollzug 

Ernannt: 

z. Oberregierungsrätin/-rat: Regierungsrätin/-rat Angela Kayser und Tihomir Supljic-Knez in Werl;
z. Regierungsamtsrat: Regierungsamtmann Sven Reinéry in Siegburg; z. Regierungsober- 
inspektor: Regierungsinspektor Bogdan Bajgrowicz in Hagen; z. Betriebsinspektor (A 9 m. AZ.): 
Betriebsinspektor Carsten Kaiser in Remscheid; z. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ.): 
Justizvollzugsamtsinspektor Jens Franta in Bielefeld-Senne, Thomas Dittrich in Gelsenkirchen, Ralf 
Göhner in Herford; z. Regierungsamtsinspektorin (A 9 m. AZ.): Regierungsamtsinspektorin Birgit 
Schiwy in Remscheid; z. Hauptwerkmeister: Justizvollzugshauptsekretär Alexander Pohl in  
Willich II; z. Justizvollzugshauptsekretär: Justizvollzugsobersekretär Martin Riebe, Andre Ton-
scheidt u. Andreas Ulrich in Bochum. 

Ruhestand: 

Regierungsamtsrat Klaus Osterhaus in Werl , Justizvollzugsamtsinspektor m.AZ Dieter Brummel in 
Bielefeld-Senne, Justizvollzugsamtsinspektor Peter Gruchel in Bielefeld-Brackwede, Justizvoll-
zugsamtsinspektor Heinz-Dieter Herrmanns und Justizvollzugsamtsinspektor Bernhard Mielchen in 
Remscheid. 
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Stellenausschreibungen 

 
Das Land NRW fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher 
ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden 
sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstel-
lungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen. Das Land NRW bemüht sich bevorzugt um die Einstellung und Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und 
gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX sind daher ebenfalls aus-
drücklich erwünscht.  
 
Die folgenden Ausschreibungen richten sich ausdrücklich an Menschen jeglicher geschlechtlicher 
Identität sowie ausdrücklich auch an Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 
 
Sofern im Einzelnen nichts Anderes bestimmt ist,  
 
- richten sich die Ausschreibungen an Voll- und Teilzeitkräfte,  
 
- sind Bewerbungen innerhalb von zwei Wochen nach dieser Ausschreibung grundsätzlich auf 

dem Dienstweg einzureichen. 
 
Es wird Bewerbungen entgegengesehen um folgende Stellen: 
 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am OLG (R 2) in Düsseldorf 
 
1 o. mehrere Vors. Richterin o. Vors. Richter am LG (R 2) in Düsseldorf 
 
1  Vors. Richterin o. Vors. Richter am LG (R 2) in Mönchengladbach 
 
1 Richterin o. Richter am FG in Münster 
 Bewerbungen sind innerhalb einer Frist von zwei Wochen auf dem Dienstweg ein-

zureichen; Bewerber/innen, die nicht im öffentlichen Dienst stehen, reichen ihre 
Bewerbung bei dem Präsidenten des Finanzgerichts Münster ein. 
- Wegen der Einstellungsvoraussetzungen wird auf das JMBl. NRW Nr. 21 vom 
1. November 2011 Bezug genommen - 

 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am LG in Aachen 
 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen bzw. Richtern auf Probe aus dem 

Bezirk des OLG Köln - 
 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am LG in Bonn 
 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen bzw. Richtern auf Probe aus dem 

Bezirk des OLG Köln - 
 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am LG in Köln 
 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen bzw. Richtern auf Probe aus dem 

Bezirk des OLG Köln - 
 
1 o. mehrere Richterin o. Richter am AG in Gummersbach 
 - für die planmäßige Anstellung von Richterinnen bzw. Richtern auf Probe aus dem 

Bezirk des OLG Köln - 
 
1 Richterin o. Richter am AG in Gladbeck 
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1  Richterin o. Richter am ArbG in Detmold 
 - für die planmäßige Anstellung einer Richterin bzw. eines Richters auf Probe aus 

dem Bezirk des LAG Hamm - 
 
1  Regierungsamtsrätin o. Regierungsamtsrat b. d. JVA Aachen - Vollzugsabteilungs-

leitung das Hafthauses 2 -  
 - die Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil kann b. d. Leiterin der JVA 

Aachen angefordert werden -  
 
1 Sozialamtsrätin o. Sozialamtsrat - hauptamtliche/r Supervisor/in u. OE-Berater/in - 

b. d. JVA Duisburg-Hamborn 
 - das Anforderungsprofil kann b. d. Leiter der JVA Duisburg-Hamborn angefordert 

werden - 
 
1  Regierungsamtsfrau o. Regierungsamtsmann - Leiter/in des Sicherheits- und Ord-
 nungsdienstes - b. d. JVA Bochum 
 - das Anforderungsprofil kann b. d. Leiter der JVA Bochum angefordert werden -  
 
1 Regierungsoberinspektorin o. Regierungsoberinspektor b. d. JVA Bochum 
 
mehrere Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA Herford 
 
1 o. mehrere  Justizvollzugsamtsinspektorin o Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA Geldern 
 
3 Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA Bochum 
 
1 o. mehrere  Justizvollzugshauptsekretärin o. Justizvollzugshauptsekretär b. d. JVA Geldern 
 
1 o. mehrere Justizvollzugshauptsekretärin o. Justizvollzugshauptsekretär b. d. JVA Bochum 
 
 
Lehrkraft und Verwaltungstätigkeit bei der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen 
 
Bei der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen -Josef-Neuberger-Haus- sind, zunächst im Ab-
ordnungsverhältnis, in der Laufbahn des Justizdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstieg-
samt (Diplomrechtspflegerinnen/Diplomrechtspfleger) mehrere Stellen zu besetzen. Die Lehrtätig-
keit ist auf längstens sieben Jahre befristet.  
 
Das Anforderungsprofil kann bei dem Leiter der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen angefor-
dert werden. 
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